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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der Nationalrat bekräftigte einmal mehr seinen Wunsch nach der Umgestaltung der
Departemente. (Zu den Diskussionen vom vergangenen Jahr siehe hier.) Er überwies
gegen den Antrag des Bundesrates, der argumentierte, er habe dies alles schon
überprüft und für nicht sinnvoll gehalten, ein Postulat Burkhalter (fdp, NE) (06.3245) für
eine grundsätzliche Neuorganisation der Departemente. Diese solle sich sowohl bei der
Zuordnung der Ämter als auch bei der Benennung konsequent an den langfristigen
Aufgaben und Prioritäten der Politik orientieren. Konkret nannte Burkhalter
beispielsweise ein Departement für Sicherheit, das sich mit der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, der Justiz und der Landesverteidigung befassen würde. Eine Motion
Lustenberger (cvp, LU) für die Schaffung eines Bildungsdepartementes konnte
hingegen noch nicht behandelt werden, da sie Nationalrat Baader (svp, BL) bekämpfte.
(Siehe dazu auch die Antwort des neuen Bundesrates Burkhalter auf eine Interpellation
Fetz (sp, BS) (09.3793)). 1

MOTION
DATUM: 11.12.2009
HANS HIRTER

Die Reform der Regierung wurde auch in einzelnen Policies versucht. So bildete die
Sondersession zur Gesundheitspolitik im April den Rahmen für einen Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion für die Schaffung eines Staatssekretärs. Die Motion, die
eine Verbesserung der Steuerung des föderal stark zersplitterten Gesundheitswesens
durch einen Staatssekretär anvisierte, hatte jedoch weder beim Bundesrat noch beim
Nationalrat eine Chance. Darüber hinaus war auch die Idee eines
Bildungsdepartementes Gegenstand parlamentarischer Diskussion. Der Bundesrat
hatte diesbezüglich im Juni des Berichtsjahres eine Reorganisation der Departemente
beschlossen. Vorgesehen ist, dass ab 2013 das bis anhin dem EDI angehörende
Staatssekretariat für Bildung und Forschung sowie der Bereich der ETH gemeinsam mit
dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie im EVD angesiedelt werden. (Siehe
dazu auch die Interpellation Aubert (10.3056) und hier.) Mit der Neuorganisation wurde
auch das für Europafragen zuständige Integrationsbüro dem EDA und das Bundesamt
für Veterinärwesen dem EDI unterstellt (bisher EVD). Zudem versprach der Bundesrat,
die Kooperation zwischen den Bundesstellen zu fördern und systematisch zu
evaluieren. 2

MOTION
DATUM: 30.09.2011
MARC BÜHLMANN

«Der Bund kurz erklärt» ist eine seit 1979 jährlich von der Bundeskanzlei realisierte und
herausgegebene Broschüre, in der ein breiter und leicht verständlicher Einblick in die
Organisation des Bundesstaates gegeben werden soll. Diese Publikation, die mit einer
Auflage von 200'000 Exemplaren vor allem von Schulen nachgefragt wird, bot Anlass für
eine Nachhilfestunde in Gewaltentrennung. Dies sei keine Eitelkeit, argumentierte
Gregor Rutz (svp, ZH), der mit seiner Motion die Überarbeitung der Broschüre verlangte,
sondern es gehe ihm um Grundsatzfragen. Der Zürcher Volksvertreter stiess sich
nämlich am Umstand, dass die Parlamentsmitglieder seit der Ausgabe 2015 nicht mehr
einzeln abgebildet seien, der Exekutive und der Bundesverwaltung aber zwei Drittel des
Umfangs der Publikation gewidmet seien und sämtliche Direktoren aller Bundesämter
mit Foto präsentiert würden. Man kriege das Gefühl, die Verwaltung und nicht das
Parlament sei die oberste Instanz im Bundesstaat, erklärte Rutz. 
Obwohl Bundeskanzler Walter Thurnherr in der Ratsdebatte versicherte, dass man in
der nächsten Ausgabe auf die Bedürfnisse von Parlament und Leserschaft eingehen
werde und dass in der Ausgabe 2019 bereits ein Faltblatt mit dem Sitzplan der beiden
Kammern und den Namen und Fotos aller Parlamentsmitglieder beigelegt worden sei,
überwies die Volkskammer als Vertreterin des obersten Gesetzgebers die Motion
einstimmig – mit 189 Stimmen und keiner Enthaltung. 3

MOTION
DATUM: 18.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Die Motion Rutz (svp, ZH) war eines jener Geschäfte, das dem Abbruch der
Frühjahrssession zum Opfer gefallen war. Das Geschäft, das eine Neugestaltung der
Broschüre «Der Bund kurz erklärt» verlangte, und zwar dergestalt, dass alle
Parlamentsmitglieder – aber nicht mehr die Verwaltungsdirektionen – namentlich und
bildlich aufgeführt werden, kam deshalb erst in der Sommersession in den Zweitrat.
Dort hatte der Vorstoss, der von der grossen Kammer noch ohne Gegenstimmen
angenommen worden war, einen schweren Stand und wurde ohne Diskussion versenkt.
Dies hatte vor allem damit zu tun, dass die Broschüre in der Zwischenzeit angepasst
und das Anliegen damit bereits umgesetzt worden war. Mathias Zopfi (gp, GL), der
Sprecher der SPK-SR, die aus diesem Grund bereits im Januar die Motion mit 11 zu 0
Stimmen bei 2 Enthaltungen zur Ablehnung empfohlen hatte, konnte sich allerdings ein
paar Seitenhiebe auf den Nationalrat nicht verkneifen. Die Kommission stelle sich nicht
gegen die Überlegungen der Motion, dass es nicht unwesentlich sei, in welcher Form
und mit welchem Inhalt die verschiedenen Staatsgewalten in der 200'000 Auflagen
starken – Walter Thurnherr korrigierte diese Zahl in der Debatte auf 180'000 – und für
den Staatskundeunterricht eingesetzten Broschüre dargestellt würden. Das Faltblatt in
der Mitte der Broschüre, auf dem die Mitglieder von National- und Ständerat abgebildet
und namentlich erwähnt seien, sei aber eine zweckmässige Lösung. Darüber hinaus
ermögliche es «unseren grössten Fans sogar, das Poster herauszunehmen und übers
Bett zu hängen». Die Frage, die sich dann allerdings stelle sei, welche Seite vorne sein
müsse, jene mit dem Nationalrat oder jene mit dem Ständerat. Diese Frage würde aber
nach der Lektüre der Broschüre sicherlich richtig beantwortet werden. 4

MOTION
DATUM: 18.06.2020
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Das Parlament bekräftigte seinen Willen, sämtliche mit Bildung, Forschung und
Innovation befassten Bundesämter in einem einzigen Departement zu vereinigen. Der
Ständerat hatte bereits im Vorjahr eine entsprechende Motion Bürgi (svp, TG)
überwiesen. Der Nationalrat hiess im Berichtsjahr diese und noch weitere vier
Motionen aus den eigenen Reihen mit der gleichen Zielsetzung gut. Die vier neuen
Motionen stammten von Pfister (svp, SG) (05.3378), Widmer (sp, LU) (05.3379),
Randegger (fdp, BS) (05.3380) und Riklin (cvp, ZH) (05.3381) und waren im Juni 2005 in
einer konzertierten Aktion der vier Regierungsparteien alle am gleichen Tag eingereicht
worden. Sie fanden allesamt auch im Ständerat einhellige Zustimmung. Bundesrat
Couchepin ging mit den Motionären von der Sache her einig, gab aber zu bedenken,
dass der von ihm gewünschte Transfer der Berufsbildung und der Fachhochschulen
vom EVD in das Departement des Inneren nicht einfach zu realisieren sei. Am ehesten
sei gemäss Couchpin wohl eine grössere Reorganisation zu bewerkstelligen, welche
auch einen Teil der im EDI angesiedelten Sozialversicherungen (AHV, 2. Säule)
einbeziehen müsste. Diese beiden Sozialwerke seien über ihre Finanzierung eng mit
dem Arbeitsmarkt verknüpft und könnten deshalb gut ins EVD integriert werden.
Couchepin hatte im Mai, nach der Volksabstimmung über den Bildungsartikel, seine
Regierungskollegen mit einem Antrag auf die Überführung der Berufsbildung und der
Fachhochschulen vom EVD in sein Departement überrascht. Als Reaktion darauf
beauftragte die Regierung Bundespräsident Leuenberger mit der Ausarbeitung von
Lösungsmöglichkeiten. 5

MOTION
DATUM: 20.09.2006
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau

Interkantonale Zusammenarbeit

Die Entwicklung der interkantonalen Zusammenarbeit als Alternative zur
Zentralisierung durch den Bund konnte weiterhin nur begrenzt Fortschritte
verzeichnen. Wohl gelang den kantonalen Regierungen der Abschluss eines
Schulkoordinationskonkordats, aber Widerstände in den Kantonsparlamenten und in
der Bürgerschaft der Kantone liessen erkennen, wie schwierig es ist, auf dem Weg des
kooperativen Föderalismus mehr als technische Probleme zu lösen. Als Rückschlag für
die interkantonale Zusammenarbeit wurde von einzelnen Stimmen das Scheitern des
Projekts einer Interkantonalen Mobilen Polizei (IMP) gewertet. Wenn so auf der einen
Seite die Kompliziertheit des Entscheidungsprozesses deutlicher wurde, so fehlte es
auf der andern nicht an Warnungen vor der Gefahr, dass das Konkordat die
demokratische Kontrolle erschwere, da Parlament und Referendum von den
Konkordatsorganen noch leichter überspielt werden könnten als von Regierung und
Verwaltung. Die Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit begnügte sich deshalb
nicht damit, den Konkordatsweg als Mittel des kooperativen Föderalismus zu

MOTION
DATUM: 15.12.1970
PETER GILG
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empfehlen, sondern sie unternahm auch Studien über die Frage, ob die Schweiz in
andere Gebietskörperschaften (Regionen, Grosskantone) gegliedert werden könnte und
sollte. Einen Ausbau des Konkordatswesens durch Einschaltung des Bundes und eine
Ermächtigung des Bundes zur Allgemeinverbindlicherklärung von Konkordaten empfahl
Nationalrat Chevallaz (rad., VD) in einem parlamentarischen Vorstoss. 6

Städte, Regionen, Gemeinden

Nationalrätin Christine Bulliard-Marbach (mitte, FR) reichte im März 2022 eine Motion
für ein Austauschprogramm zwischen Stadt und Land zur Stärkung des nationalen
Zusammenhalts ein. Das vom Bund mit den Kantonen neu zu lancierende Programm
solle dazu dienen, Jugendlichen vom Land Erfahrungen in der Stadt sowie umgekehrt
Jugendlichen aus städtischen Gebieten Erfahrungen auf dem Land zu ermöglichen. Mit
der Umsetzung des Programms solle die Agentur Movetia beauftragt werden, die seit
2017 im Auftrag von Bund und Kantonen für Austausch und Mobilität im Bildungsbereich
verantwortlich ist. In der Begründung zu ihrem Vorstoss verwies die Motionärin darauf,
dass die bisher bestehenden Austauschprogramme in der Schweiz keinen Fokus auf
den Brückenschlag zwischen Stadt und Land legten, dass dieser Gegensatz in der
öffentlichen Wahrnehmung zuletzt jedoch an Bedeutung gewonnen habe. Nebst
Mitgliedern von Bulliard-Marbachs eigener Mitte-EVP-Fraktion wurde die Motion auch
von Nationalrätinnen und Nationalräten der Grünen-, der SP- und der FDP.Liberalen-
Fraktionen mitunterzeichnet. 7

MOTION
DATUM: 18.03.2022
HANS-PETER SCHAUB

Aussenpolitik

Beziehungen zur EU

Im Nationalrat abgelehnt wurde hingegen eine Motion Prelicz-Huber (gp, ZH) mit der
Forderung nach einer unverzüglichen Beteiligung der Schweiz am Kulturprogramm der
EU. Die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Programms würde den Austausch mit der
europäischen Kulturszene intensiieren, es Schweizer Kulturschaffenden aber auch
ermöglichen, von EU-Fördergeldern zu profitieren. Der Vorstoss erhielt fast
ausschliesslich Unterstützung aus dem links-grünen Lager und wurde nicht
überwiesen. 8

MOTION
DATUM: 09.06.2011
ANITA KÄPPELI

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Während diese Bestrebungen bei der SP auf Skepsis stiessen, wollten die bürgerlichen
Parteien nicht abseits stehen. Die Fraktionen der FDP, der CVP, der SVP und der
Liberalen arbeiteten gemeinsam Motionen für eine ordnungspolitische Erneuerung
aus. Dabei reichten Vertreter einer jeden Partei zu einem bestimmten Teil eine Motion
in beiden Räten ein: die LP zum Wettbewerbsrecht, die FDP zur Finanzpolitik, die SVP
zur Liberalisierung des Arbeitsmarkts und die CVP zur Aus- und Weiterbildung. Diese
Vorstösse wurden in der Dezembersession behandelt, wobei von den Sprechern der
bürgerlichen Parteien betont wurde, dass ein umfassendes Deregulierungsprogramm
gerade nach der Ablehnung des EWR-Beitritts für den Wirtschaftsstandort Schweiz von
besonderer Bedeutung sei. Die Motionen zur Finanz- und zur Bildungspolitik wurden
von beiden Räten überwiesen, diejenigen zur Wettbewerbspolitik und zum
Arbeitsmarkt jedoch teilweise in Postulate umgewandelt. 9

MOTION
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER
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Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Allgemeiner Umweltschutz

Le Conseil national a accepté comme postulat la motion Zbinden (ps, AG), repris par
Haering (ps, ZH) demandant au gouvernement de mettre sur pied un programme de
formation écologique. Il s'agirait ainsi, tout en améliorant les connaissances de la
population en général, de créer les conditions susceptibles d'aboutir à un
perfectionnement de la formation des enseignants et du personnel spécialisé, ainsi
qu'à la promotion de la recherche en ce domaine. Par ailleurs, cette même Chambre a
transmis le postulat Nabholz (prd, ZH) invitant le Conseil fédéral à élaborer un système
d'indicateurs relatifs à l'environnement sur le modèle des travaux effectués par
l'OCDE. 10

MOTION
DATUM: 13.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Der Bundesrat hat dem Parlament gesetzliche Änderungen zur Förderung inländischer
Arbeitskräfte zu unterbreiten. Dieser Auffassung war der Ständerat in der
Frühjahrssession 2015. Die kleine Kammer nahm zwei gleichlautende Motionen der
CVP- und der BDP-Fraktion diskussionslos an (14.3835 bzw. 14.3844). Eine weitere
gleichlautende Motion Häberli-Koller (cvp, TG) wurde im Sommer 2015 vom Nationalrat
gutgeheissen (14.3795). Der Bundesrat hatte sich von Beginn weg für die Annahme der
Vorstösse ausgesprochen. Man wolle, so Wirtschaftsminister Schneider-Ammann, die
gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Ausschöpfung des inländischen
Fachkräftepotenzials laufend verbessern.

MOTION
DATUM: 03.03.2015
DAVID ZUMBACH

Le Conseil national suit l'avis de l'autre chambre concernant la motion pour la
promotion de la main-d'oeuvre nationale. Celle-ci fut adoptée sans discussion. Par
conséquent, le Conseil fédéral devra soumettre des propositions de modifications
législatives en réponse aux demandes relatives à cette motion. 11

MOTION
DATUM: 09.06.2015
DIANE PORCELLANA

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse für
eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger aufgrund der steigenden
Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, diskutierten. Eine Gruppe von
Unterstützungsvorschlägen betraf dabei die AHV-Renten.

So forderten die Mitte-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3792) sowie Pirmin Bischof
(mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul Rechsteiner (sp, SG; Mo. 22.3799) im Ständerat eine
ausserordentliche Anpassung der ordentlichen AHV-Renten durch einen vollständigen
Teuerungsausgleich auf den 1. Januar 2023. Gemäss aktueller Regelung würde die
Teuerung durch Anwendung des sogenannten Mischindexes nur teilweise ausgeglichen,
weil neben dem Preisindex auch der Lohnindex berücksichtigt wird. Diese Problematik
wurde etwa auch im Rahmen der Initiative für eine 13. AHV-Rente diskutiert. Der
Bundesrat bestätigte, dass der Mischindex in diesem Jahr die Teuerung vermutlich
unterschätze, verwies aber darauf, dass das Lohnniveau üblicherweise stärker ansteige
als das Preisniveau – so etwa auch im Jahr 2020 –, wodurch die Rentnerinnen und
Rentner von dieser Regelung üblicherweise profitierten. Darüber hinaus verlangten die
drei Vorstösse, dass die Renten bei allfälligen zukünftigen überdurchschnittlichen
Teuerungsanstiegen über 2 Prozent des LIK regelmässig angepasst werden. 
Alfred Heer (svp, ZH; Mo. 22.3818) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3861) im Ständerat wehrten sich mit ihren Motionen gegen die vorgeschlagene
Abweichung vom Mischindex. Auch sie forderten eine Rentenanpassung, jedoch
weiterhin in Übereinstimmung mit dem Mischindex. Finanziert werden solle dieser

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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Teuerungsausgleich neu jedoch über Ausgabenwachstumsplafonierungen im
Bundesbudget, etwa bei der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, beim
Forschungs- und Bildungsbereich oder bei den Aufwendungen des Bundes für Personal
und externe Beratende. Zur Begründung verwiesen die Motionäre auf verschiedene
kostentreibende Projekte, die in der Sommersession 2022 vom Parlament gutgeheissen
worden waren und die Einsparungen nötig machten. 
Der Bundesrat erklärte in seiner Stellungnahme, dass die Rentenanpassungen keine
höheren Bundesbeiträge an die AHV nach sich ziehen würden und die Plafonierung
somit nicht nötig sei. Zudem erhöhe die Teuerung nicht nur die Ausgaben, sondern
auch die Einnahmen der AHV. Mit 99 zu 92 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und mit 24 zu 17
Stimmen respektive 16 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nahmen National- und Ständerat
die Motionen der Mitte, von Pirmin Bischof und von Paul Rechsteiner an, während sie
die Motionen von Alfred Heer und Marco Chiesa mit 142 zu 53 Stimmen respektive 34 zu
6 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ablehnten. Während sich die Mitglieder der SVP-, der
GLP- und die Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion erfolglos gegen die Erhöhung des
Teuerungsausgleichs aussprachen, fanden die Motionen von Heer und Chiesa nur in der
SVP-Fraktion Zustimmung. 12

In der Wintersession 2022 folgte der Ständerat seinem Schwesterrat und nahm eine
Motion der Mitte-Fraktion (Mo. 22.3792) für einen vollständigen Teuerungsausgleich
der AHV-Renten auf den 1. Januar 2023 an. Die SGK-SR hatte zuvor argumentiert, dass
die «ungeschmälerte und unverzügliche Erhaltung der Kaufkraft der AHV-Renten» in
Anbetracht der allgemein sinkenden Kaufkraft zentral sei. Diese ausserordentliche
Rentenerhöhung sei jedoch nicht zusätzlich zu, sondern anstelle einer künftigen
ordentlichen Rentenerhöhung zu verstehen. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ)
beantragte, die Motion abzulehnen, zumal man nicht vom «bewährten Mechanismus»,
bei dem ein Mittelwert der Preisentwicklung gemäss LIK und der Lohnentwicklung
berechnet wird, abweichen solle. Zudem müssten auch die Arbeitnehmenden ohne
vollständigen Teuerungsausgleich auskommen – vielmehr übersteige bereits die vom
Bundesrat im Oktober 2022 beschlossene Erhöhung der AHV/IV-Renten um 2.5 Prozent
den Teuerungsausgleich für die Arbeitnehmenden deutlich. Die Erhöhung des
Rentenausgleichs auf 3 Prozent statt auf 2.5 Prozent bringe insgesamt Mehrkosten von
CHF 1.2 Mrd. für die AHV, CHF 155 Mio. für die IV und CHF 245 Mio. für den
Bundeshaushalt mit sich – zuzüglich der Durchführungskosten. Letztere seien wohl
höher als die zusätzlichen monatlichen Renten von CHF 6 bis CHF 12 pro Person,
welche überdies aufgrund der Referendumsfrist erst Mitte des Jahres ausbezahlt
werden könnten. 
Paul Rechsteiner (sp, SG) wehrte sich dagegen, «diese Beträge [...] zu bagatellisieren».
Bei einer Teuerung von 3.6 Prozent – Kuprecht hatte mit 3.0 Prozent gerechnet – und
über die zwei Jahre, für welche die Rentenanpassungen vorgesehen sind, gehe es hier
um insgesamt CHF 500 pro Person, was für die Betroffenen sehr wichtig sei. 
Mit 22 zu 20 Stimmen folgte der Ständerat seiner Kommissionsmehrheit und nahm die
Motion an. Für Annahme stimmten die SP- und die Grünen- sowie eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion, dagegen die SVP- und die FDP-Fraktion. Bisher noch nicht behandelt
wurden die in der ausserordentlichen Session im Herbst 2022 im Ständerat
angenommenen Motionen von Pirmin Bischof (mitte, SO; Mo. 22.3803) und Paul
Rechsteiner (Mo. 22.3799) mit demselben Anliegen. 13

MOTION
DATUM: 12.12.2022
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

In der Sommersession 2022 nahm auch der Ständerat eine Motion Streiff-Feller (evp,
BE) an, die gefordert hatte, ein Konzept für ein Frauenmuseum zu erarbeiten. Dennoch
blieb unklar, ob es nun bald ein solches «Haus der Frauengeschichte» geben wird, denn
der Ständerat stimmte der Motion mit einer wesentlichen Änderung zu: Auf Antrag
seiner einstimmigen WBK beschloss der Ständerat diskussionslos, die Motion so
abzuändern, dass der Bundesrat durch deren Annahme verpflichtet wäre, zur Wahrung
des kulturellen Erbes ein «Konzept für ein Netzwerk Dritter über die Geschichte der
Gleichstellung von Mann und Frau in der Schweiz» zu erarbeiten und dieses Netzwerk
finanziell zu unterstützen. Die Schaffung eines solchen Netzwerkes im Unterschied zur
Einrichtung eines nationalen Frauenmuseums erachtete die Kommission als
nachhaltiger sowie «wesentlich dynamischer und zukunftsgerichteter». Die
abgeänderte Motion geht somit zurück an den Nationalrat. 14

MOTION
DATUM: 30.05.2022
MARLÈNE GERBER
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In der Herbstsession 2022 stimmte der Nationalrat nach Abänderung durch den
Ständerat erneut über eine Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Erarbeitung eines
Konzepts für ein Frauenmuseum ab. Während sich die Kommissionsmehrheit der WBK-
NR in der Vorberatung für die Annahme des abgeänderten Vorstosses ausgesprochen
hatte, stellte eine Minderheit Tuena (svp, ZH) die Notwendigkeit und den Nutzen des
vom Ständerat vorgeschlagenen Netzwerks in Frage, da «diese Hürden [in Zeiten der
Gleichberechtigung] eigentlich überwunden sein» sollten. Zudem störte sich der
Minderheitensprecher an den hohen Mehrkosten des Vorstosses, zumal man im
Moment mit Ausgaben zurückhaltend sein müsse. Bundesrat Berset äusserte in der
parlamentarischen Debatte den Wunsch, die Geschichte der Frauen in der Schweiz
lieber an vielen unterschiedlichen Orten zur Schau zu stellen statt in einer speziell dafür
konzipierten Institution. Entgegen des Antrags des Bundesrats und der
Kommissionsminderheit nahm der Nationalrat den Vorstoss mit 119 zu 68 Stimmen bei 2
Enthaltungen an. Einzig die geschlossen stimmende SVP-, eine knappe Minderheit der
FDP.Liberalen- und ein Mitglied der Mitte-Fraktion lehnten die Motion in der grossen
Kammer ab. 15

MOTION
DATUM: 14.09.2022
VIKTORIA KIPFER

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Diskussionslos stimmte die grosse Kammer einer Motion der FDP-Fraktion zu, welche
Massnahmen zur Gewährleistung der Qualität des Schweizer Bildungssystems verlangt.
Gegen den Willen des Bundesrates überwies der Ständerat ein Postulat Schmid (cvp, AI)
für einen Bildungsbericht, der die rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen
für die Verwirklichung eines einheitlichen Bildungsraumes Schweiz und dessen
finanzielle Konsequenzen aufzeigt. Zu prüfen sei zudem, wie weit auch die
Universitätsspitäler angesichts ihrer Funktion in der medizinischen Ausbildung und
Forschung der Bundeshoheit zu unterstellen sind. Der Bundesrat erklärte, die neuen
Artikel der Bundesverfassung böten keine Grundlage für einen einheitlichen
Bildungsraum unter voller Verantwortung des Bundes. 16

MOTION
DATUM: 20.12.2006
MAGDALENA BERNATH

Im Zusammenhang mit der BFI-Botschaft des Bundesrates waren zahlreiche Motionen
eingereicht worden: Eine Motion der FDP-Fraktion, welche den Bundesrat einlud, die
Observation und Kontrolle der Massnahmen zur Umsetzung der in der neuen
Bildungsverfassung beschlossenen Ziele sicherzustellen, lehnte der Ständerat im
Gegensatz zum Nationalrat, welcher diese Ende 2006 angenommen hatte, ab. Der
Bundesrat und die Kommission beantragten die Ablehnung der Motion, weil sie der
Meinung waren, dass ihr Anliegen im Rahmen der BFI-Botschaft in Form des bewilligten
Kredites für einen periodischen Bildungsbericht bereits erfüllt sei. Die im Vorjahr vom
Ständerat überwiesene Motion Langenberger (fdp, VD), welche den Bundesrat
aufforderte, im Rahmen der BFI-Botschaft 2008-2011, dem Parlament eine jährliche
Krediterhöhung um mindestens 6% vorzuschlagen, war mit der Vorlage der
betreffenden Botschaft des Bundesrates bereits erfüllt. Der Form halber überwies der
Nationalrat die Motion nach der Beratung der Forschungsbotschaft ebenfalls. Die vom
Nationalrat 2006 überwiesene Motion Hutter (fdp, ZH), welche verlangte, dass
zusätzliche Mittel für den BFI-Bereich nicht in ineffiziente Strukturen fliessen oder
ermöglichen, dass andere Finanzträger sich auf Kosten des Bundes entlasten, lehnte
der Ständerat ab. Die Kommission beantragte die Ablehnung der Motion, da die
Stossrichtung für diffus gehalten wurde. Der Bundesrat hatte die Motion anfänglich
unterstützt, hielt sie in der Zwischenzeit aber für überholt. Eine weitere Motion der
FDP-Fraktion, welche den Bundesrat aufforderte, im Rahmen der BFI-Botschaft 2008-
2011, dem Parlament eine jährliche Krediterhöhung um mindestens 8% vorzuschlagen,
wurde vom Ständerat abgelehnt, da die Regierung sich im Rahmen der BFI-Botschaft
bereits für eine Steigerung um 6% jährlich ausgesprochen hatte. 17

MOTION
DATUM: 19.06.2007
LINDA ROHRER
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Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Ständerates reichte
eine Motion ein, welche den Bundesrat aufforderte, im Zusammenhang mit der
Schaffung des Weiterbildungsgesetzes die Nachholbildung von Erwachsenen im Bereich
der Kulturtechniken (Lesen, Schreiben, Rechnen) zusammen mit den Kantonen zu
regeln. Begründet wurde diese Forderung damit, dass der Illetrismus in der Schweiz ein
wachsendes Phänomen darstellt und Kulturtechniken für den Einstieg in die
Berufsbildung eine Voraussetzung sind. Rund eine Million Menschen können in der
Schweiz weder richtig lesen noch schreiben. Der Nationalrat nahm die Motion ebenso
wie der Ständerat an, allerdings mit einer kleinen Änderung bezüglich den Massnahmen,
welche bis zur Inkraftsetzung des Weiterbildungsgesetzes unterstützt werden. Dieser
Änderung stimmte anschliessend auch der Ständerat zu. 18

MOTION
DATUM: 24.09.2007
LINDA ROHRER

Ebenfalls keine Folge gab der Ständerat einer Motion Meier-Schatz (cvp, SG) sowie zwei
Standesinitiativen der Kantone Glarus und Sankt Gallen. Mit diesen Vorstössen sollte der
Bund verpflichtet werden, das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten
Steuern der Kantone und Gemeinden sowie das Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer dahingehend zu ändern, dass die Ausbildungskosten von den
steuerbaren Einkünften abgezogen werden können. 19

MOTION
DATUM: 30.09.2008
ANDREA MOSIMANN

Als Zweitrat hiess die grosse Kammer in der Herbstsession eine Motion der Kommission
für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats gut. Damit wurde der Bundesrat beauftragt,
die Steuergesetzgebung so zu ändern, dass nicht mehr nur die Kosten für
Ausbildungen, die der besseren Ausübung des angestammten Berufs dienen, abziehbar
sind, sondern auch jene, die zu einem Aufstieg oder zu einer beruflichen
Neuorientierung befähigen. Keine Folge gab der Nationalrat dagegen zwei
Standesinitiativen der Kantone Glarus und Sankt Gallen sowie einer parlamentarischen
Initiative Simoneschi-Cortesi (cvp, TI), welche ebenfalls auf die Änderung der
steuerlichen Behandlung von Aus- und Weiterbildungskosten zielten. 20

MOTION
DATUM: 23.09.2009
ANDREA MOSIMANN

Im Berichtsjahr verstärkte das Parlament den Druck auf den Bundesrat, endlich das seit
langem geforderte Bildungsdepartement zu schaffen. Eine entsprechende, vormals
bekämpfte Motion Lustenberger (cvp, LU) musste Ende der 48. Legislatur wegen
Fristüberschreitung zwar abgeschrieben werden, aber eine 2009 überwiesene Motion
Burkhalter (fdp, NE) verpflichtete den Bundesrat, sich grundsätzlich mit Fragen der
Departementsneuordnung auseinanderzusetzen. Die Motion hatte von der Regierung
eine Neuordnung der Regierungsaufgaben auf Anfang der 49. Legislatur verlangt und
war vom Bundesrat begrüsst worden. 21

MOTION
DATUM: 28.09.2011
SUZANNE SCHÄR

Si la motion Mettre en œuvre les réformes nécessaires sans compromettre la qualité
de l’encouragement à la formation, la recherche et l’innovation sur la période 2017 à
2020 a été acceptée par le Conseil des Etats en 2015, elle a subi quelques
modifications. En effet, la Commission de la  science, de l’éducation et de la culture du
Conseil des Etats (CSEC-CE) a redirigé les objectifs établis par sa commission sœur lors
du dépôt de la motion. Tout d’abord, la CSEC-CE a supprimé la fixation d’un
pourcentage établi (3,9 pourcents en l’occurrence). Mais aussi, elle a déterminé
uniquement quatre axes prioritaires : formation professionnelle supérieure, promotion
de la relève scientifique, augmentation du nombre de place disponible en faculté de
médecine humaine et encouragement à l’innovation. Bien que la CSEC-CE ait revu à la
baisse les objectifs initiaux de la motion, la Commission de la  science, de l’éducation
et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) a proposé à sa chambre d’adopter la
motion modifiée à 14 voix contre 7. Il est nécessaire de mentionner une minorité Keller
(udc, NW) qui s’oppose à la motion. Reynard (ps, VS), orateur pour la CSEC-CN, a
indiqué que la motion permettait toujours de souligner l’aspect prioritaire du domaine
FRI. De plus, alors que le message FRI a été déposé, il a précisé que les ressources
prévues étaient en fort recul. Ainsi, la motion permettrait de réaffirmer cette priorité et
de débloquer les ressources nécessaires pour maintenir la qualité au sein du domaine
FRI. Au final, la motion modifiée a été acceptée par le Conseil national par 120 voix
pour, 60 voix contre et 4 abstentions. 22

MOTION
DATUM: 08.03.2016
GUILLAUME ZUMOFEN
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Die WBK-NR forderte in einer Motion, dass der Bundesrat in seiner nächsten Botschaft
zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation (BFI) Massnahmen zur
Verringerung der sozialen Selektivität (beispielsweise in den Bereichen
Stipendienwesen, Weiterbildung, Grundkompetenzen, höhere Berufsbildung,
Sprachförderung) einfügt. Eine starke Minderheit aus SVP- und FDP-
Kommissionsmitgliedern beantragte, die Motion abzulehnen.
In seiner Stellungnahme befürwortete der Bundesrat die Förderung der
Chancengerechtigkeit im Bildungswesen und zeigte sich daher bereit, das Thema in der
BFI-Botschaft 2021-2024 aufzugreifen und – wo geboten und wo zuständig –
Massnahmen vorzuschlagen. Einige Bereiche, welche die WBK-NR in ihrer Motion
identifizierte, gehörten indes in die Kompetenz der Kantone oder seien nicht
Gegenstand der BFI-Botschaften, hielt der Bundesrat fest. Insgesamt war er der
Ansicht, dass der Bund die in seiner Kompetenz liegenden Vorkehrungen für die
Chancengerechtigkeit im BFI-Bereich getroffen habe. Er erachtete das Anliegen der
Motion deshalb als erfüllt und beantragte ihre Ablehnung.
Der Nationalrat debattierte in der Herbstsession 2019 intensiv über die Motion. Irène
Kälin (gp, AG) betonte dabei die Wichtigkeit der Verringerung der sozialen Selektivität,
die auf allen Ebenen und Stufen des Schweizer Bildungssystems leider immer wieder
reproduziert werde. Es brauche daher auf verschiedenen Ebenen Massnahmen, um die
soziale Selektivität möglichst weit zu eliminieren. Für die Minderheit führte Verena
Herzog (svp, TG) aus, dass für die Chancengerechtigkeit bereits genügend
unternommen werde. Darüber hinaus lägen viele der Massnahmen, auf welche die
Kommission abziele, in der Kompetenz der Gemeinden und der Kantone und seien
deshalb nicht zielführend. Dieser Aussage stimmte auch Bundesrat Guy Parmelin zu und
plädierte noch einmal für die Ablehnung der Motion. Der Nationalrat folgte jedoch der
Mehrheit seiner Kommission und nahm den Vorstoss mit 101 zu 82 Stimmen bei einer
Enthaltung an. 23

MOTION
DATUM: 18.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat lehnte die zuvor im Nationalrat angenommene Motion der WBK-NR zur
Verringerung der sozialen Selektivität in der Herbstsession 2020 stillschweigend ab.
Gemäss Benedikt Würth (cvp, SG) war das Anliegen der Motion im Rahmen der BFI-
Botschaft 2021–2024 aufgenommen worden, es bestehe daher kein Handlungsbedarf
mehr. Die WBK-SR bleibe bei diesem Thema aber am Ball, sie werde sich in einer ihrer
nächsten Sitzungen intensiv mit der Thematik auseinandersetzen und dabei eine
Auslegeordnung über die Bereiche soziale Selektivität, Integrationsagenda und
Lehrstellenmarkt vornehmen. 24

MOTION
DATUM: 24.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Grundschulen

Eine im Herbst 2018 eingereichte Motion von Christoph Eymann (ldp, BS) forderte den
Bundesrat auf, zu prüfen, wie die sprachliche Förderung vor dem Kindergartenalter in
der ganzen Schweiz umgesetzt werden könne. Eymann erläuterte, dass im
Bildungsbericht 2018 als Ziel festgehalten sei, dass 95 Prozent der Jugendlichen über
einen Sek-II-Abschluss (d.h. gymnasiale Matur oder abgeschlossene Berufslehre)
verfügen sollten. Dies sei vor allem bei Kindern mit Migrationshintergrund derzeit noch
nicht der Fall; Eymann sah die Ursache dafür vor allem in der mangelnden frühen
sprachlichen Förderung. Diese mangelnde Förderung stehe auch im Widerspruch zur
anvisierten Chancengerechtigkeit der Kinder. Eymann sah den Bundesrat durch
verschiedene rechtliche Grundlagen legitimiert, in diesem Bereich aktiv zu werden.
Eine Unterstützung durch den Bund zur Koordination der Arbeiten in den Kantonen und
Gemeinden sowie eine finanzielle Hilfe seien sowohl im Interesse der betroffenen
jungen Menschen als auch der gesamten Schweiz, resümierte Eymann.
Der Bundesrat wies in seiner Argumentation darauf hin, dass die frühe sprachliche
Förderung klar im Aufgabengebiet der Kantone und der Gemeinden liege, respektive
der Bund nur komplementär, gestützt auf spezialgesetzliche Regelungen, wirksam
werden könne. Er zeigte sich aber grundsätzlich bereit, zu prüfen, wie das Ziel des
Postulats umgesetzt werden könne – freilich unter Berücksichtigung der bestehenden
Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.
Im Nationalrat wurde das Postulat durch Verena Herzog (svp, TG) bekämpft. Bei der
anschliessenden Diskussion führte Herzog einige Gründe auf, die aus ihrer Sicht gegen
eine Annahme der Motion sprachen: Zum einen liege es vor allem in der Verantwortung
der Familien, dass die Kinder bei Eintritt in die Primarstufe eine Landessprache
genügend beherrschten. Zum anderen seien es daran anschliessend die Gemeinden
und die Kantone, die die Verantwortung für die Sprachförderung trügen. In der

MOTION
DATUM: 24.09.2019
BERNADETTE FLÜCKIGER
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darauffolgenden Abstimmung sprach sich die grosse Kammer mit 119 zu 64 Stimmen
(bei einer Enthaltung) für Annahme der Motion aus.
In der kleinen Kammer wurde die Motion zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Thurgau (Kt.Iv. 19.303) diskutiert, welche verlangte, dass die Unentgeltlichkeit
des Volksschulunterrichts durch eine Änderung der Bundesverfassung dahingehend
relativiert wird, dass die Kosten, die Fremdsprachige durch mangelnde
Integrationsbemühungen verursachen, den Verursachern und Verursacherinnen – also
den Familien – auferlegt werden können. Nach einer Einordnung der beiden Geschäfte
in den grösseren Kontext von Bildung, Integration und Chancengerechtigkeit durch
Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH) gab der Ständerat der Standesinitiative keine
Folge, die Motion Eymann jedoch fand auch im Stöckli eine Mehrheit. 25

Berufsbildung

Die WBK-NR verlangte mittels einer im April 2022 eingereichten Motion die Stärkung
und Weiterführung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB). Der zentrale
Punkt bestand für die WBK-NR in der Weiterführung des Projekts «viamia», welches
einen Teil des 2019 beschlossenen Massnahmenpakets des Bundesrats zur Förderung
inländischer Arbeitskräfte darstellte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung des
Vorstosses. Das Parlament habe sich mit Gutheissen des BBG dafür entschieden, dass
sich der Bund aus dem Bereich BSLB zurückziehe und diesen den Kantonen überlasse.
Der Bund nutze jedoch die Möglichkeit, im Rahmen einer gezielten Projektförderung
gewisse Leistungen der Kantone für die BSLB zu finanzieren. So beteilige sich das SBFI
in der laufenden BFI-Periode etwa an dem erwähnten Projekt viamia, welches Personen
über 40 Jahren eine kostenlose berufliche Standortbestimmung ermöglicht. Eine
allfällige Verlängerung der Anstossfinanzierung durch den Bund könne im Rahmen der
BFI-Botschaft 2025-2028 geprüft werden.
Die grosse Kammer befasste sich in der Sommersession 2022 mit dem Anliegen. Dabei
lag ein Einzelantrag von Andreas Glarner (svp, AG) auf Ablehnung der Motion vor. Der
SVP-Vertreter begründete seinen Antrag mit dem Argument, dass die Stärkung der
Massnahmen und Weiterführung von Projekten im BSLB-Bereich erst im Rahmen der
BFI-Periode 2025-2028 beraten werden sollen. Simone de Montmollin (fdp, GE)
erläuterte seitens der Kommission, dass die vorberatende WBK-NR über eine
parlamentarische Initiative von Mustafa Atici (sp, BS; Pa.Iv. 21.517) debattiert habe,
welche im BSLB-Bereich Kompetenzen für den Bund gefordert hatte. Die Kommission
sei im Rahmen dieser Diskussion übereingekommen, dass der BSLB-Bereich gestärkt,
an der Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Kantonen jedoch nicht gerüttelt
werden solle. Daher habe die Kommission die vorliegende Motion eingereicht, worauf
Mustafa Atici seine Initiative zurückzog. Letzterer wies im Plenum darauf hin, dass der
Einzelantrag Glarner auf einem Missverständnis beruhen müsse. Die Motion wolle
nämlich genau das, was Glarner ausführe. In der anschliessenden Abstimmung wurde
die Motion mit 129 Stimmen zu 48 Stimmen angenommen. Für den Antrag Glarner und
den Bundesrat stimmten lediglich Mitglieder der SVP-Fraktion. 26

MOTION
DATUM: 09.06.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Stärkung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung – insbesondere des Projekts
«viamia» – stand in der Herbstsession 2022 auf der Agenda des Ständerates. Für die
Mehrheit der vorberatenden WBK-SR argumentierte Jakob Stark (svp, TG), dass die
Bedeutung der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) unbestritten sei, sowohl
was die berufliche Weiterbildung anbelange als auch im Hinblick auf den
Fachkräftemangel. Ebenso unbestritten sei der Nutzen des Projekts «viamia», welches
eine kostenlose berufliche Standortbestimmung für Personen über 40 Jahren anbietet.
Es gebe jedoch drei Gründe, die gegen die Annahme der vorliegenden Motion der WBK-
NR sprächen: Zum einen liege die Kompetenz für den BSLB-Bereich klar bei den
Kantonen, zum anderen sei es nicht angebracht, bereits jetzt bestimmte Ausgaben für
die nächste BFI-Periode festzulegen. Schliesslich sei es nicht sinnvoll, vor der geplanten
Evaluation des Projekts viamia zu entscheiden, dass dieses weitergeführt werden solle.
Elisabeth Baume-Schneider (sp, JU) hingegen hob die positiven Aspekte der Motion
hervor: So werde durch die Umsetzung der Motion keineswegs die Kompetenzaufteilung
zwischen Bund und Kantonen in Frage gestellt, es gehe vielmehr um die Weiterführung
eines Projekts, das das Ziel verfolge, den einheimischen Arbeitsmarkt zu stärken und
die Arbeitnehmenden, die sich beruflich neu orientieren möchten, zu unterstützen. Die
Mehrheit des Ständerates sprach sich jedoch mit 23 zu 14 Stimmen bei 3 Enthaltungen
für Ablehnung der Motion aus. 27

MOTION
DATUM: 19.09.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Forschung

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion der liberalen Fraktion angenommen,
welche die Konzentration der Zuständigkeiten in Bildung und Forschung auf ein
Departement verlangte. Weil damit in organisatorische Belange des Bundesrates
eingegriffen würde, lehnte der Ständerat die Motion ab, überwies aber eine
entsprechende Empfehlung. 28

MOTION
DATUM: 13.12.2001
MARIANNE BENTELI

Klar war im Laufe der Debatte zur BFT-Botschaft geworden, dass auch diese nichts am
grundsätzlichen Problem ändere, dass sich die finanz- und bildungspolitischen
Kompetenzverteilungen in der Schweizer Bildungslandschaft selten deckten. Statt dem
Motto „wer zahlt, befiehlt“ gelte bei den Universitäten „Bund zahlt, Kantone zeichnen
für Organisation und Schwerpunktsetzung verantwortlich“. Umgekehrt sei es in der
Berufsbildung und bei den Fachhochschulen den Kantonen überlassen zu zahlen,
während der Bund die Vorgaben mache. Die ganze Debatte zur BFT-Botschaft zeigte,
dass der Dialog zwischen den diversen betroffenen und miteinander komplex
verflochtenen Partner zum Teil sehr schlecht funktioniert. Der Nationalrat überwies aus
diesem Grund eine Motion seiner WBK, die eine Institutionalisierung des Gesprächs
zwischen allen Akteuren des BFT-Systems bzw. ein „Neues Denken“ in diesem Bereich
forderte, das insbesondere in finanziellen Belangen Unklarheiten und Streit über
Zahlengrundlagen vermeiden helfen könnte. Die Motion wurde vom Ständerat nur als
Postulat überwiesen. 29

MOTION
DATUM: 18.06.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Eine knappe Mehrheit der APK-NR forderte im Februar 2022 dringliche Massnahmen zu
Gunsten des Schweizer BFI-Standorts. Die Kommission wollte den Bundesrat damit
beauftragen, Verhandlungen mit der EU über eine spezifische Vereinbarung
aufzunehmen, welche für eine umgehende Assoziierung der Schweiz als Drittland an die
EU-Programme Horizon Europe, Digital Europe, ITER, Euratom sowie Erasmus+ sorgt. In
dieser Vereinbarung sollen auch die Grundsätze für weitere Verhandlungen zwischen
der Schweiz und der EU geregelt werden. Zudem soll dieser Weg vor einem Entscheid
über Ergänzungs- und Ersatzmassnahmen eingeschlagen werden. Im Gegenzug soll der
Bund eine einmalige Erhöhung des Schweizer Kohäsionsbeitrages vorsehen. Anlass für
diese Motion war unter anderem eine gemeinsame Resolution von scienceindustries,
dem ETH-Rat und von swissuniversities, welche auf die negativen Konsequenzen der
fehlenden Assoziierung für den Schweizer Forschungs- und Innovationsplatz hinwies.
Eine Minderheit der APK-NR um Elisabeth Schneider-Schneiter (mitte, BL) beantragte
die Ablehnung der Motion. Auch der Bundesrat konnte sich nicht mit dem Vorstoss
anfreunden. Zwar verfolge auch die Regierung das Ziel, die Assoziierung an die EU-
Programme voranzutreiben; die Schweiz habe jedoch bis anhin schon alles Mögliche
unternommen, um die entsprechenden Verhandlungen zu starten. Es fehle letztlich am
Willen der EU, welche die Assoziierung der Schweiz an die EU-Rahmenprogramme im
BFI-Bereich von den allgemeinen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU
abhängig mache. Die Frage der Assoziierung solle daher vielmehr im Rahmen des
strukturierten politischen Dialogs angesprochen werden.
In der Sommersession 2022 betonte Fabian Molina (sp, ZH) seitens der
Kommissionsmehrheit, dass der Schweizer BFI-Bereich stark unter der Nicht-
Assoziierung an die BFI-Rahmenprogramme der EU leide. Der Bundesrat habe im
Februar 2022 seinen neuen Verhandlungsansatz für die künftigen Beziehungen
Schweiz-EU vorgestellt. Der Schweizer BFI-Bereich könne aber nicht so lange warten,
bis dieser Ansatz greife; die Vollassoziierung müsse rasch geschehen. Wenn im Jahr
2022 keine Lösung mehr gefunden würde, hätten «so gut wie alle Forschungsprojekte
aufgrund der bestehenden Periodizität ohne Schweizer Beteiligung begonnen». Der
Aussage von Fabian Molina entgegnete Minderheitensprecherin Elisabeth Schneider-
Schneiter, dass die EU klargemacht habe, dass sie zuerst die offenen Fragen,
beispielsweise bezüglich der dynamischen Rechtsübernahme oder der Rolle des EuGH
geklärt haben wolle, bevor über weitere Abkommen gesprochen werde. Es sei nun am
Bundesrat, diese Fragen mit der EU zu klären, seitens des Parlaments seien bereits
genügend Ideen und Anträge vorgelegt worden. Auch Aussenminister Ignazio Cassis
beantragte die Ablehnung der Motion. Schon fast verzweifelt äusserte er die
rhetorische Frage, wie mit jemandem verhandelt werden könne, der nicht verhandeln
wolle. Das Parlament könne so viele Motionen annehmen, wie es wolle, in der Realität
wolle die EU aber momentan keinen Schritt auf die Schweiz zugehen.
In der anschliessenden Abstimmung kam es zu einer Pattsituation. Mit Stichentscheid
der Ratspräsidentin Irène Kälin (gp, AG) wurde die Motion sodann mit 93 zu 92 Stimmen
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bei 6 Enthaltungen angenommen. Zustimmung erhielt die Motion von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der Mitte- und der
FDP.Liberalen-Fraktionen. 30

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Die WBK-NR reichte im Januar 2021 eine Motion zur Kulturvermittlung zugunsten des
literarischen und kulturellen Erbes durch Buchhandlungen ein, mit der sie den
Bundesrat dazu aufforderte, in der nächsten Kulturbotschaft ab 2025 eine
Unterstützung für Buchhandlungen nach dem Subsidiaritätsprinzip einzubauen. Dies sei
nötig, da Buchhandlungen einen wichtigen Beitrag zur Kultur der Schweiz leisteten und
langsam aber sicher verschwinden würden. So hätten vor 20 Jahren noch über 600
existiert, während es heute noch gerade 394 Buchhandlungen gebe, wie Matthias
Aebischer (sp, BE) als Sprecher der Kommissionsmehrheit argumentierte.
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da die Bedeutung der
Buchhandlungen in der Schweiz bereits in der Kulturbotschaft 2021-2024 anerkannt
worden sei. Jedoch könne keine Unterstützung auf nationaler Ebene gewährt werden,
da die Kulturförderung erstens in der Verantwortlichkeit der Kantone liege, es zweitens
nicht möglich sei, einen einzelnen Kultursektor bevorzugt zu behandeln, es sich drittens
um privatwirtschaftliche Unternehmen handle, welche eine eigene unternehmerische
Verantwortung trügen, und die Buchhandlungen viertens aufgrund der Möglichkeit des
Onlineversandes während der Pandemie besser gestellt gewesen seien als andere
Kultursektoren. Dadurch sei eine solche Vorrangstellung der Buchhandlungen nicht zu
rechtfertigen, wie Bundesrat Alain Berset in der Ratsdebatte erläuterte. Phillip Kutter
(mitte, ZH) stimmte der Argumentation des Bundesrates als Vertreter der
Kommissionsminderheit, welche Ablehnung der Motion beantragte, zu. Ergänzend hielt
er fest, dass diese Motion die nächste Kulturbotschaft negativ beeinflussen würde, da
es zentral sei, diese jeweils als Gesamtes zu betrachten. Durch eine isolierte
Vorwegnahme einzelner Anliegen würde dies jedoch  unmöglich gemacht. Der
Nationalrat folgte der Empfehlung des Bundesrates sowie der Minderheit Kutter und
lehnte die Motion in der Sommersession 2021 mit 94 zu 84 Stimmen bei 7 Enthaltungen
ab. 31

MOTION
DATUM: 16.06.2021
SARAH KUHN

Kulturpolitik

Obwohl ein Archiv für Tondokumente einen wichtigen Beitrag zu einer nationalen
Kulturpolitik leisten könnte, gelingt es der Landesphonothek in Lugano aus finanziellen
und räumlichen Gründen kaum, ihren Hauptaufgaben nachzukommen. Als
geographisches Gegengewicht zur Landesbibliothek in Bern und zur Cinémathèque in
Lausanne nahm die Landesphonothek 1987 Sitz in Lugano. Von Anfang an kämpfte die
Stiftung, die vom Bund, vom Kanton Tessin sowie von der Stadt Lugano finanziell
getragen wird, mit materiellen Schwierigkeiten. Mit der für 1991 erfolgten Aufstockung
der Beiträge von 450'000 auf 900'000 Fr. können nun wenigstens die wichtigsten
Bedürfnisse dieser Institution befriedigt werden. Unterstützung erhielten die Anliegen
der Stiftung auch durch eine im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion, die den
Bundesrat beauftragt, nach Lösungen für die Schaffung einer zentralen Phono- und
Videothek zu suchen; der Ständerat überwies diesen Vorstoss allerdings nur in der
unverbindlicheren Form eines Postulates. 32

MOTION
DATUM: 19.09.1990
MARIANNE BENTELI

Eine Motion Portmann (cvp, GR), mit welcher der Bundesrat aufgefordert wird, dem
Parlament gestützt auf das Unesco-Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und
Naturgutes der Welt eine Botschaft mit dem Antrag zu unterbreiten, der Stiftung für die
als Weltkulturgut eingestufte Klosteranlage St. Johann in Müstair (GR) einen
Sonderbeitrag von 7 Mio Fr. zu gewähren, wurde vom Nationalrat als Postulat
überwiesen. Ständerat Cottier (cvp, FR) reichte ein Postulat ein, welches den Bundesrat
ersucht zu prüfen, mit welchen Massnahmen der Bund zum Schutz der Kulturgüter vor
einer Gefährdung durch die rasche Zunahme des Schadstoffgehalts in der Atmosphäre
beitragen kann. 33
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Im Anschluss an diese Vorlage behandelte der Ständerat eine Motion von Pro Helvetia-
Präsidentin Rosmarie Simmen (cvp, SO), welche eine indirekte Kulturförderung durch
eine staatliche Versicherungsrisikogarantie für kulturelle Veranstaltungen sowie
fiskalische Entlastungen bei individueller oder kollektiver Kulturförderung verlangte.
Bundesrätin Dreifuss begrüsste diese Vorschläge und zeigte sich bereit, auch weitere
Modelle indirekter Kulturförderung zu prüfen. Weil aber der Bund vor Annahme des
bereinigten Kulturförderungsartikels keine eigentliche Kulturkompetenz hat, bat sie
erfolgreich um Überweisung in der nicht bindenden Postulatsform. 34

MOTION
DATUM: 09.06.1993
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat nahm zudem gegen den Willen des Bundesrates, welcher Umwandlung
in ein Postulat beantragt hatte, eine Motion Grossenbacher (cvp, SO) an, welche den
Bundesrat verpflichtet, möglichst schnell gesetzliche Bestimmungen zu schaffen, die
einer weiteren Entwicklung des illegalen Kunst- und Kulturobjekthandels in der
Schweiz entgegenwirken, sofort die Ratifizierung der genannten Unesco-Konvention an
die Hand zu nehmen sowie kantonale Aufklärungskampagnen über die Bedeutung des
kantonalen Kulturgüterschutzes anzuregen und zu fördern. In der Wintersession
überwies auch der Ständerat die beiden ersten Punkte des Vorstosses in der
verbindlichen Form, die Forderung nach kantonalen Aufklärungskampagnen hingegen
nur als Postulat. 35

MOTION
DATUM: 06.12.1993
MARIANNE BENTELI

Im Sommer 2000, als der Stiftungsrat der Pro Helvetia sehr kontrovers über eine
Neuausrichtung und Bereinigung der Strukturen diskutierte, hatte Nationalrat Zbinden
(sp, AG) eine Motion eingereicht, in welcher er eine stärkere Einflussnahme der
Bundesbehörden auf die Arbeit der Stiftung und allenfalls eine Neufassung des
gesetzlichen Auftrags verlangte. In seiner Antwort vom Herbst des gleichen Jahres
verwies der Bundesrat darauf, dass die Pro Helvetia eine autonome Stiftung der
Eidgenossenschaft ist, weshalb eine Einmischung des Bundes in die stiftungsinterne
Meinungsbildung grundsätzlich nicht opportun sei. Auf seinen Antrag – und weil die
Reform 2001 zum Abschluss gekommen war – überwies der Nationalrat den Vorstoss
lediglich als Postulat. 36

MOTION
DATUM: 18.03.2002
MARIANNE BENTELI

In der Aprilsession des Nationalrates thematisierten verschiedene Vorstösse die
Kulturpolitik des Bundes. Mit einer Motion verlangte Widmer (sp, LU), der Bundesrat
solle die Massnahmen zur Rettung des audiovisuellen Kulturguts massiv verstärken und
dazu allenfalls die gesetzlichen Grundlagen erweitern. In seiner Stellungnahme
erinnerte der Bundesrat an bereits unternommene Anstrengungen, insbesondere die
Gründung des Vereins «Memoriav» und dessen substanzielle Finanzierung durch den
Bund (jährlich CHF 1'878'000 für die Periode 1998-2001). Bundesrätin Dreifuss stellte
einen weiteren Bericht in Aussicht, auf dessen Grundlage – und voraussichtlich im
Rahmen des geplanten Kulturförderungsgesetzes – eine gesetzliche Regelung für die
Stärkung des audiovisuellen Kulturguts vorbereitet werden soll. Mittelfristig möchte der
Bundesrat sein finanzielles Engagement für «Memoriav» noch leicht anheben. 

Ausgehend von einer Interpellation Galli (cvp, BE) (Ip 01.3374) ersuchte Müller-Hemmi
(sp, ZH) den Bundesrat ebenfalls mit einer Motion (Mo.01.3461), die Richtlinien zur
Unterstützung kultureller Organisationen von nationaler Bedeutung im Sinn von mehr
Sicherheit für ihre Finanz- und Tätigkeitsplanung abzuändern sowie den dafür
vorgesehenen Kredit, der in den letzten Jahren eingefrorenen worden war, wieder
substantiell zu erhöhen. Auf Antrag des Bundesrates wurden beide Motionen als
Postulate gutgeheissen. In diesem Rahmen beantwortete der Bundesrat auch eine
Interpellation Gysin (sp, BS) zur Musikförderung (Ip.01.3322). 37

MOTION
DATUM: 16.04.2002
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion der WBK des Nationalrates wurde der Bundesrat beauftragt, für die
Sicherung, Erschliessung und Vermittlung der audiovisuellen Quellen in allen seinen
Zuständigkeitsbereichen entsprechende gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten. Die
Regierung verwies auf das Engagement des Bundes in der Stiftung Schweizerisches
Filmarchiv, dem der Bund neben jährlichen Finanzhilfen von knapp CHF 2 Mio. das
Archivgebäude in Penthaz (VD) unentgeltlich zur Verfügung stellt, sowie im Verein
Memoriav, der für die Periode 2002-2006 mit jährlich CHF 3 Mio. aus den Budgets der
Bundesämter für Kultur und Kommunikation sowie des Schweizerischen Bundesarchivs
unterstützt wird. Ihrer Ansicht nach bilden das Bundesgesetz über die Landesbibliothek
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und das Filmgesetz eine ausreichende rechtliche Grundlagen für die Gewährung von
Finanzhilfen; in der laufenden Totalrevision des Bundesgesetzes über Radio und
Fernsehen werde zudem auch die Erhaltung von audiovisuellen Programmen geregelt.
Weil sich der Bundesrat vorbehalten wollte, das Thema allenfalls umfassender bei der
gesetzlichen Umsetzung des Kulturartikels der Bundesverfassung zu regeln, beantragte
er erfolglos Umwandlung in ein Postulat. Der Nationalrat war der Auffassung, dass
gerade der Verein Memoriav eine klarere gesetzliche Grundlage brauche, um seine
Finanzierung über das Jahr 2006 hinaus sicherzustellen, und nahm den Vorstoss mit
deutlichem Mehr an. Der Ständerat teilte diese Auffassung und überwies die Motion
ebenfalls. 38

Im Einvernehmen mit dem Bundesrat stimmten beide Kammern einer Motion Zisyadis
(pda, VD) zu, welche die Regierung aufordert, jene Massnahmen zu ergreifen, die
notwendig sind, damit die Weinberge des Lavaux (VD) in die Unesco-Liste des Natur-
und Kulturerbes der Welt aufgenommen werden können. 39

MOTION
DATUM: 15.12.2004
MARIANNE BENTELI

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-NR)
verlangte in einer Motion verstärkte Massnahmen gegen den Kulturgüterraub in Syrien
und im Irak. Gestützt auf das Kulturgütertransfergesetz und das Embargogesetz will der
Vorstoss der Schweiz den Import und Handel von Kulturgütern aus Syrien und dem Irak
verbieten. Weiter fordert die Motion den Bundesrat zur Schaffung eines Bergungsortes
auf, wie dies das neue Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten
Konflikten (KGSG) vorsieht. Der Bundesrat befürwortete das Anliegen im Sinne des
Kulturgüterschutzes und hielt in seiner Antwort fest, dass lediglich die
Sanktionsverordnung zu Syrien angepasst werden müsse; Wirtschaftssanktionen
gegenüber dem Irak würden den Handel mit gestohlenen Kulturgütern bereits explizit
untersagen. Mit erwähnter gesetzlicher Anpassung soll die Lücke zum EU-Recht
geschlossen werden, welches auch für Syrien bereits über griffige Massnahmen zur
Verhinderung von Kulturgüterhandel verfüge. Die Evaluation für einen möglichen
Bergungsort von ausländischen Kulturgütern, wie dies das neue KGSG will, sei bereits im
Gange. In diesem Bereich bestünde somit kein Handlungsbedarf. Eine bürgerliche
Kommissionsminderheit Mörgeli (svp, ZH) beantragte die Ablehnung der Motion. Die
Minderheit sah bei deren Annahme unter anderem die neutrale Haltung der Schweiz
sowie die Wirtschaftsfreiheit gefährdet. Sie wies darauf hin, dass für Syrien und im
Gegensatz zum Irak von Seiten der UNO kein Mandat zum Kunsthandelsboykott bestehe.
Trotz diesen Entgegnungen nahm der Nationalrat die Motion mit 113 zu 65 Stimmen bei
4 Enthaltungen an. Gegen das Vorhaben stemmte sich die SVP. Die Fraktion der FDP-
Liberalen zeigte sich gespalten. 40

MOTION
DATUM: 01.12.2014
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2015 überwies der Ständerat als Zweitrat eine Motion der WBK-
NR, welche von der Schweiz verstärkte Massnahmen zur Verhinderung des illegalen
Imports und Handels mit gestohlenen Kulturgütern aus Syrien und dem Irak fordert.
Bei ihrem Entscheid stützte sich die Kantonskammer auf einen Bericht der eigenen
WBK, die das Anliegen ihrer Schwesterkommission jedoch nur mit Stichentscheid der
Präsidentin Géraldine Savary (sp, VD) zur Annahme empfahl. Die starke
Kommissionsminderheit plädierte auf Ablehnung des Anliegens, da der Bundesrat die
Forderungen der Motion zum Zeitpunkt der Beratung teilweise bereits umgesetzt sowie
weitere Massnahmen geplant hatte. Die knappe Kommissionsmehrheit vertrat die
Ansicht, die Annahme der Motion entfalte eine starke Signalwirkung. 41

MOTION
DATUM: 03.03.2015
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht zu Motionen und Postulaten beantragte der Bundesrat die
Abschreibung der Motion der WBK-NR zu gestohlenen Kulturgütern aus Syrien und
dem Irak. Die Forderung der Motion sei bereits im Rahmen der Änderung der
Verordnung über die Massnahmen zu Syrien erfüllt worden. Bezüglich des geforderten
Bergungsortes ("Safe Haven") für bedrohte Kulturgüter hätten das EDA und das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz die UNESCO bereits informiert. Beide Kammern
kamen dem Anliegen nach und schrieben die Motion ab. 42
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Die SPK-NR reichte im Herbst 2016 eine Motion ein, mit welcher sie den Erhalt des
Polit-Forums Käfigturm absichern wollte. Sie forderte sowohl den Bundesrat als auch
die Ratsbüros auf, sich ab 2018 im Rahmen eines mindestens vier Jahre dauernden
Leistungsvertrags finanziell an einer von Kanton, Stadt und Burgergemeinde Bern sowie
kirchlichen Organisationen zu gründenden Stiftung zu beteiligen. Bereits im
Spätsommer hatte die SPK-SR eine gleichlautende Motion (16.3627) eingereicht.
Während diese aber von der gesamten Kommission unterstützt wurde, beantragte in
der Nationalratskommission eine bürgerliche Minderheit (14 zu 10 Stimmen) – angeführt
von der SVP –, die Motion abzulehnen. 
Der Stein des Anstosses liegt in den Entlastungsmassnahmen, welche im Rahmen des
Stabilisierungsprogramms 2017–2019 angesetzt wurden: Ursprünglich sollte diese für
die politische Bildung der gesamten Schweizer Bevölkerung so wichtige Institution per
Ende 2016 eingestellt werden. Da sich aber aus der Politik und der Zivilgesellschaft
grosser Widerstand erhoben hatte, willigte der Bundesrat ein, das Forum für ein
weiteres Jahr weiterzuführen, um die Möglichkeit einer adäquaten Nachfolgeregelung
zu gewährleisten. Dass sich der Bundesrat nach 2018 aber gänzlich aus der
Verantwortung ziehen möchte, wollen die Motionäre so nicht hinnehmen. Die vier
bereits zuvor erwähnten bernischen Institutionen haben sich, zwecks Gründung einer
entsprechenden Stiftung, zusammengeschlossen und sind bereit, jährlich je CHF
150'000 für den Erhalt der Forums beizusteuern. Diese könnten sich aber nur dann
diesem Engagement verpflichten, wenn sie die Zusage des Bundes hätten, sich
ebenfalls jährlich mit rund CHF 400'000 an dieser Verbundlösung zu beteiligen.
Sowohl der Bundesrat als auch die Ratsbüros beantragten die Ablehnung der Motion.
Die von ihnen ergriffene Massnahme entspreche genau der stets vom Parlament
angeführten Forderung des Aufgabenverzichts und sei auch im Sinne der durch den
Finanzplan 2018–2020 vorgegebenen Schuldenbremse unvermeidlich. Zudem sei bis
anhin keine gesetzliche Grundlage vonnöten gewesen, da das Forum im Rahmen der
Bedarfsverwaltung betrieben wurde. Für die geforderte Subventionierung externer
Institutionen sei eine solche Grundlage aber explizit erforderlich, müsste jedoch zuerst
geschaffen werden. Das Ratsbüro des Nationalrates betonte indessen, dass dieser
Rückzug keinesfalls gleichbedeutend mit dem expliziten Aufgabenverzicht der
Vermittlung von politischem Wissen um die Funktionsweise der hiesigen Institutionen
sei. Die Arbeit des Polit-Forums könne an den eigentlichen Ort des Geschehens – ins
Parlamentsgebäude – verlagert und dort in Abstimmung mit bestehenden
Informationstätigkeiten weiterentwickelt werden.
Das Anliegen der Motionäre wurde gleichentags sowohl im Nationalrat (82 zu 103
Stimmen bei einer Enthaltung), als auch im Ständerat (14 zu 18 Stimmen bei einer
Enthaltung) abgelehnt. 43

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MELIKE GÖKCE

Im Winter 2017 fand der Israelisch-Palästinensische Konflikt auf aussergewöhnliche Art
und Weise seinen Einzug in die parlamentarische Debatte in Bundesbern. Mittels einer
Motion wollte Nationalrat Quadri (lega, TI) den Bundesrat damit beauftragen, den
Austritt der Schweiz aus der Unesco zu beschliessen. Der Motionär verwies auf diverse
Initiativen, welche von der Sonderorganisation der UNO angestossen worden waren und
mit der Neutralität der Schweiz schlichtweg nicht vereinbar seien; sei dies nun die
Resolution «Besetztes Palästina», welche vorsieht, dass Ost-Jerusalem und das Gebiet
der Al-Aksa-Moschee ausschliesslich als arabisch angesehen werden, oder die
Bezeichnung der Patriarchengräber in Hebron als muslimisches Kulturerbe: Die Unesco
versuche lediglich 3000 Jahre Geschichte auszulöschen, indem sie mit ihrem Vorgehen
historische Fakten verleugne. Daher sei der Verbleib der Schweiz in der Unesco unter
diesen Bedingungen nicht mit dem Neutralitätsgebot vereinbar, weshalb man dem
Beispiel der USA und Israels folgen und aus der Organisation austreten solle.
In seiner Stellungnahme vom Februar 2018 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. Der Auftrag der Unesco sei es, durch internationale Zusammenarbeit zu
Frieden und nachhaltiger Entwicklung in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation beizutragen, wozu auch der Schutz und die Wahrung des
Welterbes zählten. Besonders dort, wo Kulturgüter sich in Konfliktzonen befänden,
spiele die Organisation eine bedeutende Rolle in der Dialogprofilierung zwischen den
Konfliktparteien, womit der Schutz des Kulturerbes gefördert werden könne. Daher
stelle der Bundesrat das Engagement der Schweiz für die UN-Organisation nicht
infrage. 
Der Austritt der USA und die jüngst ihrerseits erfolgte Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels beeinträchtigten gemäss dem Bundesrat den zuvor über den
Verhandlungsweg erreichten Frieden der Zweistaatenlösung. Die Schweiz habe zur
Kenntnis genommen, dass bezüglich der geweihten Stätten in Jerusalem der Status quo
gewahrt werden soll. Schon seit geraumer Zeit unterstütze sie die Entsendung einer
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unabhängigen Mission zur faktenbasierten Lagebeurteilung und wie Bundesrat Cassis in
der anschliessenden Nationalratsdebatte im Juni auch anführte, anerkenne die
angesprochene Resolution die Bedeutung der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern
für sämtliche monotheistischen Religionen. Ebenso wurde bei der Aufnahme der
Altstadt von Hebron in die Welterbeliste darauf verwiesen, dass es sich hierbei um eine
Stätte handle, die allen drei Religionen zur Ausübung der jeweiligen Riten und Praktiken
frei zugänglich sei. Mit ihrem Verbleib in der Unesco solle die Schweiz dafür Sorge
tragen, dass diese auch effizient und richtig funktioniert.
Im Nationalrat schienen die bundesrätlichen Argumente auf Anklang zu stossen: Die
Motion wurde mit 127 zu 54 Stimmen bei 11 Enthaltungen und ohne weitere
Wortmeldungen abgelehnt. 44

Dass die in der Bundesstadt Bern ansässige Reitschule kein unbeschriebenes Blatt ist,
ist wohl weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ebenso bekannt ist, dass sie seit eh
und je gerade dem rechtsbürgerlichen Lager ein Dorn im Auge ist. Daher schien es
naheliegend, dass gerade SVP-Nationalrat Andreas Glarner (AG) mit einer Motion an den
Bundesrat herantrat, mit der die Auszahlung der Kulturabgeltung des Bundes an die
Stadt Bern von der «Wiederherstellung der durch die Reitschule gestörten öffentlichen
Ordnung» abhängig gemacht werden sollte.
Die jährlichen Beiträge von rund CHF 1 Mio. vom Bund an die Stadt Bern, die sie für die
erbrachten besonderen kulturellen Leistungen erhält, sollen laut Glarner so lange
ausgesetzt werden, «[...] bis die öffentliche Ordnung wieder dauerhaft hergestellt ist,
die Reitschule keinen Rückzugsort für Rechtsbrecher mehr darstellt, aus ihr keine
Aufrufe zur Gewalt mehr ergehen, die Reitschule, deren Bewohner, Benutzer, Areale
und Räumlichkeiten regelmässig und ungehindert kontrolliert werden können und die
verfassungsrechtlich garantierte Versammlungsfreiheit für alle demokratisch
legitimierten Gruppierungen wieder ungehindert möglich ist.»
Dem Bundesrat schien dieser Vorstoss aber mehr einem Vergleich von Äpfeln mit
Birnen gleichzukommen, weshalb er die Motion mit einer sehr prägnanten
Argumentation zur Ablehnung beantragte: Die zwischen der Stadt Bern und dem BAK
bestehende Leistungsvereinbarung, welche die Verwendung der Finanzhilfe regelt,
berücksichtigt die Reitschule nicht als eine der zu unterstützenden Kulturinstitutionen.
Der Bundesrat erachtete es bereits im Grundsatz als verfehlt, dass die Ausrichtung
einer Subvention an sachfremde Voraussetzungen geknüpft werde.
Auch im Nationalrat wurde die Motion mit wenig Wohlwollen aufgenommen: Sie wurde
mit 118 zu 63 Stimmen verworfen, wobei sämtliche befürwortenden Stimmen der SVP-
Fraktion zuzuschreiben waren. 45

MOTION
DATUM: 19.03.2019
MELIKE GÖKCE

Eine im Sommer 2018 eingereichte Motion Bendahan (sp, VD) zur Regelung von
Mikrotransaktionen mit realem Geld in Videospielen wurde in der Sommersession
2020 unbehandelt abgeschrieben. Der Bundesrat hätte bestimmen sollen, welche
Arten von Mikrotransaktionen den Geldspielen ähnlich sind und als solche reguliert
werden müssten. Besonderes Augenmerk hätte auf Realgeldtransaktionen gelegt
werden sollen, die den Spielenden einen Spielvorteil verschaffen, auf
Transaktionssysteme, die ein Suchtverhalten generieren können, und auf Transaktionen,
die speziell auf Minderjährige ausgerichtet sind. 
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2018 die Motion zur
Ablehnung empfohlen. Mit Verweis auf die im Juni 2018 angenommene Vorlage zum
Geldspielgesetz argumentierte er, dass die Prüfung, ob Mikrotransaktionen die
Definitionsmerkmale eines Geldspieles erfüllten, den Geldspielaufsichtsbehörden
obliege. Sollte eine entsprechende Qualifizierung ausgemacht werden, müssten die
entsprechenden Bewilligungen eingeholt und Schutzvorgaben eingehalten werden. Da
sich der Bereich der Mikrotransaktionen rasch weiterentwickle, sei es nicht
angemessen, über die bestehenden Rahmenbedingungen hinaus abstrakte Regelungen
anzubringen. 46

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MELIKE GÖKCE

Eine im Frühjahr 2018 eingereichte Motion Fluri (fdp, SO), die eine vollständige und
unverzügliche Umsetzung der in den Artikeln 16 und 16a der Filmverordnung (FiV)
festgehaltenen Meldepflicht für Unternehmen verlangte, wurde in der Sommersession
2020 unbehandelt abgeschrieben. Der Vorstoss fokussierte auf alle drei
Verwertungsbereiche – Kino, elektronische Abruf- und Abonnentendienste sowie
Tonbildträger.
In seiner Stellungnahme vom Mai 2018 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
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beantragt. Die Meldepflicht – also die Angaben zum filmischen Endprodukt und dessen
Verwendung bei den zuständigen Behörden, beispielsweise Originaltitel und -sprache,
Filmgenre, Anzahl Vorführungen, vorgeführte Sprachversionen etc. –  für Tonbildträger
sei aufgrund der Motion 12.4017 im Rahmen der Kulturbotschaft 2016–2020 im
Filmgesetz verankert worden. Die Umsetzung der statistischen Erhebungen zur
Meldepflicht hätte aufgrund mangelnder Ressourcen und einer ungenügenden
Rücklaufquote seitens der meldepflichtigen Betriebe noch nicht realisiert werden
können. Auf ein entsprechendes Informationsschreiben an die Verbände des
Einzelhandels habe man nicht genügend Rückmeldung erhalten. Bezüglich der
meldepflichtigen elektronischen Plattformen hätten aber die relevanten Ermittlungen
mit den verfügbaren Ressourcen abgewickelt werden können. Das BAK und das BFS
hätten die wichtigsten nationalen und internationalen Anbieter ausfindig machen
können und würden die ersten Erhebungen für das Jahr 2017 im ersten Halbjahr 2018
durchführen. 47

Die Mitte März 2020 vom Bundesrat aufgrund der Covid-19-Pandemie eingeführte
Notverordnung hatte unter anderem auch im Kulturbereich zu einem enormen
Leidensdruck geführt. Nicht nur, dass die Bevölkerung ihr Kulturbedürfnis nicht mehr
erfüllen könne, sondern auch, dass sich Kulturbetriebe sowie Kulturschaffende in ihrer
Existenz bedroht sehen, veranlassten Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) zur
Einreichung einer Motion, mit der die Durchführung kultureller Veranstaltungen unter
Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen im Sinne einer Ausnahme wieder erlaubt
werden soll. Auch wenn der Bundesrat zwischenzeitlich über diverse
Lockerungsmassnahmen verfügt habe, von denen beispielsweise die Museen profitieren
konnten, seien diese für einen Grossteil des Kulturbereiches ferne Realität, da
gegenwärtig noch immer zur Frage stehe, ob die erweiterten Lockerungen für den
Kulturbereich wie geplant ab dem 8. Juni angegangen werden könnten. Da die für den
11. Mai angesetzten neusten Weisungen im Gastronomiebereich auch mühelos auf den
Kulturbereich übertragen werden könnten, müsse man eine Möglichkeit schaffen, damit
einzelne Veranstaltungen mit Sonderbewilligungen bereits ab diesem Datum
durchgeführt werden könnten, so die Begründung der Motionärin.  
Dass die Pandemie nicht nur die gesellschaftlichen, sondern auch die politischen
Strukturen wesentlich beeinflusste, zeigte sich auch am Zeitpunkt der Stellungnahme
des Bundesrates: Als dieser am 1. Juli seine ablehnende Haltung gegenüber der Motion
erläuterte, war das Veranstaltungsverbot für kulturelle Veranstaltungen bereits seit gut
einem Monat weitestgehend gelockert worden. Seit dem 6. Juni waren Veranstaltungen
mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt, ab dem 22. Juni war diese Zahl gar auf 1000
Personen angehoben worden – vorausgesetzt, die Organisationseinheiten konnten ein
solides Schutzkonzept mit adäquaten Schutzmassnahmen vorweisen. An diesen
Massnahmen solle sich gemäss Bundesrat auch mindestens bis zum 31. August nichts
ändern und man wolle am bisherigen Konzept der etappenweisen Öffnung festhalten.
Daher erachte man auch die geforderten Ausnahmeregelungen für einzelne Bereiche
als nicht angezeigt. 
Unter gegebenen Umständen ist es kaum mehr anzunehmen, dass der Vorstoss noch in
irgendeiner Form seinen Weg in die parlamentarische Beratung finden wird. Viel
wahrscheinlicher ist es, dass die Motion in absehbarer Zeit zurückgezogen oder in zwei
Jahren – nach Ablauf der Behandlungsfrist – unbehandelt abgeschrieben wird. 48

MOTION
DATUM: 01.07.2020
MELIKE GÖKCE

Eine Motion Wermuth (sp, AG), die für die Schweiz eine nationale Strategie im Bereich
der Provenienzforschung und Rückerstattung von im Zuge des europäischen
Kolonialismus geraubten oder illegal gehandelten Kulturgütern verlangte, wurde in der
Wintersession 2020 zurückgezogen. Der Bundesrat hatte die Motion zuvor zur
Ablehnung empfohlen, da eine Vielzahl von Staaten von dieser Thematik betroffen seien
und sich daher ein international koordinierter Ansatz besser eignen würde. 49

MOTION
DATUM: 14.12.2020
MELIKE GÖKCE

Mit einer im Sommer 2020 im Zuge der Behandlungen der Kulturbotschaft 2021–2024
eingereichten Motion wollte die WBK-SR den Bundesrat beauftragen, dem Parlament
bis Ende 2022 ein Konzept zur Pflege des Kulturerbes der Schweiz vorzulegen. Dieses
Rahmenkonzept sei gemäss Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) insofern
von Nöten, als die Frage des Kulturerbes und des kulturellen Gedächtnisses zwar in der
Kulturbotschaft aufgegriffen worden sei, jedoch eine sehr bruchstückhafte und
insgesamt enttäuschende Gesamtschau darstelle. Dies sei insofern auch relevant, da
das BAK am 1. Mai 2008 zum ersten und letzten Mal eine übergeordnete Strategie in
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diesem Bereich überhaupt zur Diskussion gestellt habe, für welche es aber gemäss dem
damaligen Bundesrat noch keinen konkreten Handlungsbedarf gegeben habe. Gerade
angesichts der fortschreitenden Entwicklung u.a. in den Bereichen der
Internationalisierung, Digitalisierung oder Multikulturalität müsse man gemäss der
Kommission die Frage des Handlungsbedarfs heute neu beurteilen. Der gesetzte
Zeitpunkt von Ende 2022 biete zum einen ausreichend Bearbeitungszeit, mitunter auch
für eine entsprechende Mitwirkungsmöglichkeit der Kantone, und erlaube zum anderen
eine Integration des Konzeptes in die bevorstehende Kulturbotschaft 2025–2028.
Während der Wintersession 2020 erläuterte Kulturminister Alain Berset im Ständerat
die befürwortende Position des Bundesrates zur Motion. In Anbetracht der neueren
Entwicklungen und veränderter Rahmenbedingungen – 2008 gab es noch keine
grundlegende Kulturbotschaft und 2020 trat die 2019 vom Parlament ratifizierte Faro-
Konvention in Kraft – seien die Umstände für eine Neuaufnahme der Beratungen
durchaus gegeben. Zudem habe man sich während der im Rahmen des Nationalen
Kulturdialogs geführten Diskussionen im November 2020 dafür ausgesprochen, das
kulturelle Erbe für 2021 als prioritär ins Arbeitsprogramm aufzunehmen. Im Ständerat
schien es diesbezüglich keine Einwände zu geben, wurde der Antrag doch
stillschweigend angenommen und für weitere Beratungen an den Nationalrat
überwiesen. 50

In der Frühjahrssession 2021 wurde eine im Sommer 2020 eingereichte Motion
Sommaruga (sp, GE), die vom Bundesrat unterstützende Massnahmen für Schweizer
Museen bei der Rückgabe und Rückführung von Kulturgütern mit kolonialzeitlichem
Hintergrund forderte, zurückgezogen. Der Motionär führte an, dass, auch wenn die
Schweiz keine Kolonialmacht per se war, sie stark von der westlichen Dominanz der
Kolonialzeit profitiert habe, weshalb entsprechende Massnahmen zur technischen,
finanziellen und logistischen Unterstützung seitens des Bundes zur Rückführung
angebracht seien.
Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme vom August 2020 mit Verweis auf seine
Stellungnahmen zur Motion Wermuth (sp, AG; Mo. 18.4236) sowie die Anfrage (18.1092)
und Interpellation (18.4067) Sommaruga den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Im
Weiteren hatte er darauf verwiesen, dass der Bund bereits seit 2016 im Rahmen der
Provenienzforschung öffentliche und private Museen unterstütze und diese angehalten
seien, ihre Forschungsresultate mit dem Internetportal der Anlaufstelle Raubkunst des
BAK zu verlinken. Auch stehe der Bund bereits heute bei Kulturgüterstreitigkeiten als
intermediärer Partner zur Verfügung und mit dem Kulturgütertransfergesetz bestehe
auch schon eine allgemeine Rechtsgrundlage für entsprechende Belange.
In der Herbstsession 2020 hatte der Ständerat die Motion gemäss einem
Ordnungsantrag Gapany (fdp, FR) an die WBK-SR zur Vorberatung überwiesen. Diese
hatte in ihrem Bericht vom Februar 2021 mit 4 zu 4 Stimmen und Stichentscheid von
Vizepräsident Thomas Hefti (fdp, GL) den Vorstoss zur Ablehnung beantragt. Die
Kommissionsmehrheit anerkenne die Bedeutung der Provenienzforschung, sehe aber
keinen unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf, da die
Unterstützungsleistungen in diesem Bereich bereits sehr gut von der Anlaufstelle
Raubkunst wahrgenommen würden, war argumentiert worden. Die
Kommissionsminderheit war hingegen der Ansicht, dass die laufenden Arbeiten in
diesem Bereich sowie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure und die Rolle
der Schweiz auf internationaler Ebene durch diesen Vorstoss gestärkt werden könnten.
Im März 2021 führte Kulturminister Berset im Rahmen der Ständeratsdebatte an, dass
man sich aufgrund der grossen Relevanz des Themas vorstellen könne, nach Möglichkeit
bis Ende Jahr einen Bericht vorzulegen, der aufzeige ob und in welchem Umfang die
bestehenden Massnahmen funktionierten und ob es doch noch allfälligen
Anpassungsbedarf gebe. Die Aussicht auf diesen Bericht bewegte schliesslich den
Motionär zum Rückzug seines Vorstosses. 51

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MELIKE GÖKCE

Im Unterschied zum Ständerat kamen der WBK-SR-Motion zum Konzept zur Pflege des
Kulturerbes der Schweiz im Nationalrat auch kritische Stimmen entgegen. Die
nationalrätliche Kommission hatte sich im Zuge ihrer Beratungen zwar mit 17 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für die Annahme der Motion ausgesprochen, eine
Minderheit Haab (svp, ZH) stellte jedoch einen Antrag auf Ablehnung des Vorstosses. Die
Kommissionsmehrheit zeigte sich über die angestrebte Kursänderung erfreut,
insbesondere weil sie sich erhoffte, die in der Kulturbotschaft 2021–2024 verpasste
Verlagerung des Fokus' von einer sektoriellen zu einer ganzheitlichen Handhabe sowie
der expliziten Miteinbeziehung der EDK als Kantonsvertretung nachholen zu können. Die
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Minderheit argumentierte primär mit der kulturellen Verwässerung und der
zusätzlichen finanziellen Belastung. Martin Haab betonte, wie wichtig der Erhalt der
Schweizer Kultur und Traditionen gerade für die SVP sei, was sich ja auch durch deren
Präsenz an brauchtümlichen Grossveranstaltungen deutlich zeige. Die SVP stemme sich
folglich vehement dagegen, «wenn Teile unserer Gesellschaft unsere Kultur und unsere
Bräuche verwässern wollen». Zudem führe die Erarbeitung und Umsetzung des neuen
Konzeptes lediglich zu einem künstlichen und unnötigen Aufblähen des
Verwaltungsapparates, was wiederum die ohnehin schon gebeutelten Staatsfinanzen
noch mehr strapazieren würde. Im Weiteren bestehe ja, gemäss dem
Kommissionsbericht, seit 2008 mit der «Memopolitik» ein übergeordnetes Konzept auf
Bundesstufe, während die Verantwortlichkeiten für die kantonale und kommunale
Ebene nicht beim Bund lägen. Dennoch sprach sich der Nationalrat in der
Sommersession 2021 mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen für die
Kommissionsmotion aus. Wenig überraschend stammten sämtliche Gegenstimmen aus
der geschlossen stimmenden SVP-Fraktion. 52

In der Sondersession vom Mai 2022 zog Sibel Arslan (basta, BS) ihre Motion vom Mai
2020 zurück, mit der sie die Durchführung kultureller Veranstaltungen im Sinne einer
Ausnahme im Zusammenhang mit den Massnahmen gegen die Pandemie wieder
erlauben wollte. In Anbetracht der mittlerweile stattgefundenen Öffnung sei die
Forderung obsolet geworden, wie die Baslerin ihren Rückzug erklärte. 53

MOTION
DATUM: 11.05.2022
SARAH KUHN

Im Winter 2021 forderte Jon Pult (sp, GR) in einer Motion, welche von 34
Parlamentarierinnen und Parlamentariern aus allen Parteien mitunterzeichnet wurde,
den Bundesrat dazu auf, eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter zu schaffen. Zudem dürfe bei der Beurteilung nicht mehr
zwischen sogenannter «Raubkunst» – jene die direkt von den Nazis entwendet wurde –
und «Fluchtkunst» – Kunst, die verkauft werden musste, um die Flucht zu finanzieren,
unterschieden werden. Weiter wollte die Motion geklärt haben, ob dieselben
Grundsätze auch auf Kulturgüter in kolonialen Kontexten angewendet werden können.
In der Sondersession vom Mai 2022 beugte sich der Nationalrat über die Motion. Pult
erklärte sein Anliegen damit, dass die Schweiz sich mit der Unterzeichnung der
Washingtoner Prinzipien von 1998 und der Erklärung von Terezin von 2009 dazu
verpflichtet habe, NS-verfolgungsbedingt entzogene Kulturgüter ausfindig zu machen,
die Nachfahren der ehemaligen Besitzerinnen und Besitzer zu suchen und für
«gerechte und faire Lösungen» zu sorgen. Die Geschehnisse rund um die Sammlung
von Emile Bührle am Kunsthaus Zürich hätten jedoch gezeigt, dass es hier grosse
Lücken gebe und die Schweiz verbesserte Instrumente brauche. Bekämpft wurde die
Motion von Andreas Glarner (svp, AG), der festhielt, dass er grundsätzlich hinter dem
Anliegen der Motion stehe. Es sei jedoch unsinnig, diese Forderung auf andere
Bereiche, wie koloniale Kontexte, auszudehnen. Auch der Bundesrat stimmte der
Forderung des Motionärs grundsätzlich zu, erachte es jedoch als verfrüht, bereits heute
Rahmenbedingungen für eine zu gründende Kommission festzulegen, wie dies im
zweiten Teil der Motion gefordert wurde. Daher beantragte Alain Berset, nur dem
ersten Teil der Motion zuzustimmen und die genaue Ausgestaltung der Kommission
noch offen zu lassen. In der Folge wurde der erste Teil der Motion, wie vom Bundesrat
empfohlen, stillschweigend angenommen. Auch der zweite Teil wurde mit 92 zu 90
Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp angenommen. Die Fraktionen der SP, GLP und der
Grünen stimmten geschlossen für die Vorlage, bei der SVP stimmte lediglich Andreas
Glarner dagegen. Die Fraktionen der Mitte und der FDP.Liberalen zeigten sich
unschlüssiger. Damit geht die Vorlage an den Ständerat. 54

MOTION
DATUM: 11.05.2022
SARAH KUHN

Wie die vorberatende UREK-NR in einer Medienmitteilung bekannt gab, beschloss sie
bei der Beratung zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative, die
Bestimmungen zur Förderung der Baukultur von hoher Qualität (Art. 17b und 17c) aus
dem Gesetz zu streichen. Bei einer qualitativen Baukultur gehe es unter anderem
darum, dass ein «umfassender, qualitätsorientierter Ansatz» verfolgt werde und eine
ressourcenschonende und den Energiezielen entsprechende Bauweise angestrebt
werde. Sie akzeptiere zwar das Anliegen, welches der Bundesrat aus der Initiative in
seine Botschaft zum indirekten Gegenvorschlag einbezogen hatte, wolle es aber lieber
im Rahmen der Kulturbotschaft 2025-2028 behandelt haben. Dementsprechend
reichte sie im August 2022 mit 17 zu 8 Stimmen eine Kommissionsmotion ein, welche
dem Bundesrat einen entsprechenden Auftrag erteilen wollte. 
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Der Bundesrat sprach sich für Annahme des Vorstosses aus, da damit kein personeller
Mehraufwand verbunden sei. 
Im Rahmen der Verhandlungen zum indirekten Gegenentwurf zur Biodiversitätsinitiative
in der Herbstsession 2022 beschloss der Nationalrat ohne Abstimmung entsprechend
der Kommissionsmehrheit die Baukultur aus dem Gesetzesentwurf zu streichen. Am
Folgetag entschied der Nationalrat sodann über die Kommissionsmotion, welche von
Michael Graber (svp, VS) bekämpft wurde. Die SVP lehne «diese Verpflichtung mit
Kostenfolge grundsätzlich ab», wie der Walliser in einer schriftlichen Begründung
seinen Antrag knapp erklärte. Der Nationalrat nahm die Motion in der Folge mit 114 zu 74
Stimmen (3 Enthaltungen) an. Die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der
Grünen und der Grünliberalen sowie Mehrheiten der FDP.Liberalen- und der Mitte-
Fraktion sprachen sich für die Motion aus. 55

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2022 beide Teile der Motion von Jon
Pult (sp, GR), welche eine unabhängige Kommission für NS-verfolgungsbedingt
entzogene Kulturgüter verlangte, angenommen hatte, nahm sich in der Herbstsession
2022 der Ständerat dem Anliegen an.
Die vorberatende WBK-SR beantragte mit einem Kommissionsbericht vom August 2022
mit 9 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) nur den ersten Teil der Motion anzunehmen
und den zweiten Teil zu streichen – wie es der Bundesrat zuvor empfohlen hatte. Die
Kommission habe sich ausgiebig mit der Provenienzforschung und der
Kulturgüterrückgabe beschäftigt und sei zum Schluss gekommen, dass die Einsetzung
einer solchen unabhängigen Kommission der geeignete Weg sei, um «gerechte und
faire Lösungen» zu finden. Sie stimme aber mit dem Bundesrat überein, dass es nicht
angemessen sei, die Rahmenbedingungen der Kommission bereits jetzt zu bestimmen.
Stattdessen solle ohne Zeitdruck überprüft werden, wie die Kommission auszugestalten
sei und ob es eine weitere Kommission für Kulturgüter aus anderen Kontexten brauche.
Kommissionssprecher Benedikt Würth (mitte, SG) hielt in der Ständeratsdebatte fest,
dass die Thematik der Raubkunst, auch 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges
hochaktuell sei. Kulturminister Alain Berset ergänzte, dass bei der Frage nach der
Ausgestaltung der Kommission auch die Ergebnisse der diesjährigen Konferenz von
Terezin – die dritte Folgekonferenz der Washingtoner Prinzipien von 1988 – eingebaut
werden könnten.
Der Ständerat folgte seiner Kommissionsmehrheit und nahm stillschweigend den ersten
Absatz, nicht aber die folgenden Punkte 1-6 der Motion an. Damit wird sich der
Bundesrat nun der Schaffung und der Ausgestaltung dieser Kommission widmen. 56

MOTION
DATUM: 26.09.2022
SARAH KUHN

Im Herbst 2020 – inmitten der Covid-19-Pandemie – forderte Min Li Marti (sp, ZH) den
Bundesrat dazu auf, geeignete Massnahmen zu ergreifen, um die existenzielle
Sicherheit des Kultursektors und der kulturellen Vielfalt im Rahmen der Pandemie zu
sichern. Konkret solle er einen Fonds bereitstellen, welcher den Sektor dabei
unterstützt, Angebote in die digitale Welt zu übertragen. Der Bundesrat beantragte die
Motion zur Ablehnung, da im Rahmen des Covid-19-Gesetzes bereits Hilfsmassnahmen
für die Kultur eingerichtet worden seien. 
Zwei Jahre später, in der Herbstsession 2022, zog die Motionärin ihren Vorstoss ohne
Begründung zurück. 57

MOTION
DATUM: 27.09.2022
SARAH KUHN

Urheberrecht

Mit Zustimmung des Bundesrates nahm der Ständerat eine Motion seiner Kommission
für Kommunikation und Verkehr an, welche die Landesregierung beauftragt, den Schutz
der Urheberinnen und Urheber auch im Bereich der neuen
Kommunikationstechnologien und der digitalen Übermittlung von Werken und
Leistungen sicherzustellen. Dazu sollen insbesondere Lücken im Urheberrecht
vorausschauend geschlossen, das Schutzniveau für die verwandten Rechte gezielt
angehoben und die erforderlichen haftungsrechtlichen Bestimmungen vorgeschlagen
werden. Der Nationalrat überwies die Motion ebenfalls. 58

MOTION
DATUM: 19.03.1997
MARIANNE BENTELI
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Genau in diese Richtung zielte eine Motion Weigelt (fdp, SG), die eine Regelung des
Produzenten-Urheberrechts in dem Sinn verlangte, dass bei Fehlen einer Vereinbarung
zwischen Urheber und Produzent die Rechte dem Produzenten zufallen sollen. Der
Bundesrat erinnerte in seiner Antwort an die schwierigen parlamentarischen
Auseinandersetzungen im Vorfeld der Totalrevision des Urheberrechtsgesetzes. Der
Gesetzgeber habe damals ganz bewusst auf ein Produzenten-Urheberrecht verzichtet,
um die Kulturschaffenden zu schützen; ein solches wäre zudem nicht
europakompatibel. Er war aber bereit, eine Klärung der Stellung der Produzenten als
wirtschaftlichen Risikoträgern zu prüfen. Auf seinen Antrag wurde die Motion als
Postulat überwiesen. 59

MOTION
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Heimatschutz und Denkmalpflege

Eine Motion Gmür-Schönenberger (cvp, LU) wurde in der Frühjahrssession 2019
unbehandelt abgeschrieben, weil der Vorstoss nicht innert der gesetzlichen Frist von
zwei Jahren behandelt worden war. Der Bundesrat hätte bei Annahme der Motion eine
entsprechende Lücke im ZGB dahingehend schliessen müssen, dass die
Eigentumsrechte bei archäologischen Funden auch für die Dokumentation geklärt
würden. Bis anhin kläre Art. 724 ZGB lediglich, dass archäologische Funde Eigentum der
jeweiligen kantonalen Gebietsträgerschaft sind; nicht geklärt sei hingegen die Frage,
wem die jeweiligen Dokumentationen (Zeichnungen, Fotografien, Pläne etc.) solcher
Fundstellen gehörten. Der Bundesrat hatte im Frühjahr 2017 die Ablehnung der Motion
beantragt. 60

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MELIKE GÖKCE

Musik

In der Herbstsession 2015 wurde eine Motion Barthassat (cvp, GE) unbehandelt
abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren nach Einreichung abschliessend
behandelt worden war. Nach Luc Barthassats Wahl in die Genfer Kantonsregierung 2013
war der Vorstoss zur Aufrechterhaltung von dessen Parteikollegen Guillaume Barazzone
(cvp, GE) übernommen worden. Die Motion hätte die Unterbreitung eines
Revisionsentwurfs des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) verlangt, der
eine Musikquote für Musikschaffende in der Schweiz berücksichtigt. So hätten
mindestens 25 Prozent der in der Schweiz ausgestrahlten Musik auch in der Schweiz
produziert werden müssen. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Herbst 2013 zur
Ablehnung empfohlen, da sowohl die SRG SSR als auch private Programmveranstalter
mit Leistungsauftrag die aktive Förderung Schweizer Musikschaffender bereits heute
umfangreich praktizierten. 61

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MELIKE GÖKCE

Sprachen

Der Nationalrat nahm eine Motion seiner SPK an, die den Bundesrat beauftragt, im
Entwurf des Voranschlages für das Jahr 2002 den Kredit für
Verständigungsmassnahmen um CHF 1 Mio. aufzustocken. Dieser Betrag soll der
Mitfinanzierung des Projekts «Exchange» (Schüleraustausch zwischen den
Sprachregionen anlässlich der Expo 02) zugute kommen und wurde an die Bedingung
geknüpft, dass eine Koordination des Projekts durch die Standortkantone in
Zusammenarbeit mit der CH-Stiftung erfolgt. Der Bundesrat zeigte sich bereit, das
Projekt im Sinn des verständigungspolitischen Verfassungsauftrags zu unterstützen. Da
er vor einer bindenden Zusage über die Höhe des Kredits die offenen Fragen mit den
Kantonen erörtern wollte, beantragte er ergebnislos Überweisung als unverbindliches
Postulat. Der Ständerat hiess die Motion ebenfalls gut. 62

MOTION
DATUM: 06.06.2001
MARIANNE BENTELI

Eine im Frühjahr 2014 von der Sozialdemokratischen Fraktion eingereichte Motion, die
eine verstärkte Förderung der Mittel, Ressourcen und Programme zur Erreichung der
im Sprachengesetz festgelegten Spracherwerbsziele forderte, wurde in der
Frühjahrssession 2016 abgeschrieben, nachdem sie zwei Jahre lang nicht behandelt
worden war.
Der Bundesrat hatte die Motion zu Ablehnung beantragt, da er zunächst die Resultate
der Bilanz des Harmonisierungsprozesses abwarten wollte. 63

MOTION
DATUM: 18.03.2016
MELIKE GÖKCE
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Dass die Sprachpolitik in der Schweiz dem kantonalen Hoheitsrecht unterstellt ist,
wurde spätestens mit dem aufkommenden Sprachenstreit im Jahr 2014 einer breiten
Öffentlichkeit bewusst. Darauf, dass der Bund sich aber dennoch einbringen kann,
indem er den Austausch zwischen Sprachregionen fördert und finanziell unterstützt,
musste zunächst Nationalrätin Aline Trede (gp, BE) hinweisen. Mit ihrer eingereichten
Motion wollte sie den Bundesrat auffordern, CHF 50 Mio. für
Sprachaustauschprogramme für sich in Ausbildung befindende Personen
bereitzustellen. Als der Sprachenstreit im Herbst 2015 längst seinen Peak erreicht hatte,
war Trede aber als Volksvertreterin abgesetzt worden und der Vorstoss stand noch
immer offen zur Diskussion. Im Winter 2015, mit dem Beginn der neuen Legislatur,
nahm sich Maya Graf (gp, BL) der Motion an, bevor sie diese schliesslich im Herbst 2016
zurückzog. Mit Bezugnahmen auf die Erläuterungen von Bundesrat Berset begründete
sie ihren Entscheid zum einen mit dem Postulat (Po. 14.3670)  und der
Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 14.459) der WBK-NR – die Initiative war zwar wenige
Wochen vor der Motion zurückgezogen worden, hatte aber zu einer Vorlage
beigetragen, mit der die Stellung der Landessprache in der Schule gestärkt werden soll
und die sich zu diesem Zeitpunkt in der Vernehmlassung befand – und zum anderen mit
der Zusage des Bundesrats, die finanziellen Mittel zur Förderung des schulischen
Austausches mit der Kulturbotschaft 2016–2020 zu erhöhen. 64

MOTION
DATUM: 29.09.2016
MELIKE GÖKCE

Die Auffassung, dass die Mehrsprachigkeit eine der Grundfeste der kulturellen Identität
der Schweiz darstelle und eine immanente Rolle im viel besagten nationalen
Zusammenhalt einnehme, ist unter den Schweizer Parlamentarierinnen und
Parlamentariern kein Novum und wird auch gerne für eine adäquate
Argumentationsstruktur beigezogen. So auch von Nationalrätin Marchand-Balet (cvp,
VS), die mit ihrer Motion beim Bundesrat eine Erhöhung des Kredits für die Förderung
des Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften innerhalb des Gesamtkredits der
Kulturbotschaft 2016–2020 beantragte. Bei der Förderung des Erwerbs und der
Vertiefung einer zweiten Landessprache während der obligatorischen Schulzeit und der
Berufsbildung komme dem Bund eine wichtige Rolle zu, die aber auch entsprechender
Mittel bedürfe. Diese seien in der Kulturbotschaft zwar auch vorgesehen, machten aber
im Vergleich zum Gesamtkreditvolumen lediglich einen marginalen Anteil aus.
Der Bundesrat liess in seiner Stellungnahme verlauten, dass er die Ansicht der
Motionärin bezüglich der Relevanz von Sprachaufenthalten durchaus teile, da diese
nebst der Möglichkeit eines Kulturaustausches auch die Sprachkompetenzen förderten.
Mit dem Verweis auf seine Antwort zur Motion Trede (gp, BE; Mo. 14.3949) und die
laufenden Arbeiten zur Strategie «Austausch und Mobilität» von Bund und Kantonen,
welche die Grundlage zum Bericht in Erfüllung des Postulats der WBK-NR (Po. 14.3670)
darstellen werde, beantragte er die Motion aber zur Ablehnung. Der ausstehende
Bericht werde als Grundlage für die Vorbereitungen der Kulturbotschaft 2021–2024
beigezogen und allfällige Massnahmen in diesem Rahmen vorgelegt werden. Des
Weiteren wäre eine Erhöhung der Mittel zum jetzigen Zeitpunkt, unter Berücksichtigung
des aktuellen Finanzhaushaltes, nicht angebracht.
Der Nationalrat schien hingegen in der Sommersession 2019 vom pekuniär gesteuerten
Argument des Bundesrates nur sehr bedingt überzeugt zu sein und überwies die Motion
mit einer Mehrheit von 98 zu 70 Stimmen (9 Enthaltungen) an den Ständerat. 65

MOTION
DATUM: 05.06.2019
MELIKE GÖKCE

In der Herbstsession 2019 machte der Ständerat kurzen Prozess mit der Motion
Marchand-Balet (cvp, VS): Der Antrag auf Erhöhung des Kredits für die Förderung des
Austauschs zwischen den Sprachgemeinschaften wurde stillschweigend gemäss dem
einstimmigen Antrag der WBK-SR abgelehnt. Kommissionssprecher Noser (fdp, ZH)
bekundete zwar grosse Sympathien für den Vorstoss, zweifelte aber die konkrete
Umsetzbarkeit des Anliegens aufgrund des Zeitplans an. Den Kredit der Kulturbotschaft
2016–2020 mittels einer Motion zu erhöhen, sei nicht zielführend, zumal sich die
Kulturbotschaft 2021–2024 bereits seit Ende Mai in der Vernehmlassung befinde. Da
die Vorlage aber bereits eine Erhöhung für den Sprachaustausch um CHF 10 Mio.
vorsehe, sei der Plan, dass der Bundesrat diesen Aspekt dann in der Folgebotschaft
umsetze. Somit sollten die zusätzlich geforderten Mittel zur Verfügung stehen, womit
das Anliegen der Motion bereits in der Kulturbotschaft aufgenommen und erfüllt
wäre. 66

MOTION
DATUM: 12.09.2019
MELIKE GÖKCE
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Fahrende

Im Juni 2017 sollte der Bundesrat mit einer Motion Munz (sp, SH) beauftragt werden,
den internationalen „Roma Holocaust Memorial Day“ anzuerkennen. In seiner
Stellungnahme vom August 2017 hatte der Bundesrat die Motion zur Ablehnung
empfohlen. Die parlamentarische Abstimmung über das sensible Thema kam aber erst
gar nicht zustande, da die Motionärin ihren Vorstoss in der Frühjahrssession 2018
zurückzog. 
In Ermahnung der zahlreichen Roma- und Sintiopfer des Zweiten Weltkrieges hatte das
Europäische Parlament im April 2015 den 2. August zu deren Gedenktag erklärt und war
in seiner Resolution von der Europäischen Kommission im Juli desselben Jahres
bestätigt worden. Die Schweiz beschränkte ihre Gedenkaktivitäten bisweilen auf den 27.
Januar, den internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Die
Motionärin erachtete es aber gerade zu diesem Zeitpunkt als relevant – die Schweiz
hatte seit März 2017 zum ersten Mal den Vorsitz der International Holocaust
Remembrance Alliance (IHRA) inne –, dass die Schweiz besonders gegenüber den Roma
und Sinti ein klares Zeichen setze. Die Kultur und Verfolgungsgeschichte dieser
Minderheitengruppen seien gerade in der Schweizer Gesellschaft nur wenig bekannt
und würden auch nicht speziell im Rahmen der obligatorischen Schulbildung vermittelt.
Dies führe mitunter dazu, dass Klischees und Vorurteile unhinterfragt weitergegeben
würden und die Roma und Sinti wieder verstärkt Diskriminierung sowie Hassreden und
physischen Übergriffen ausgesetzt seien – in der Schweiz wie auch in ganz Europa.
Gerade vor diesem Hintergrund sei es von grosser Bedeutung, dass auch der 2. August
offiziell anerkannt werde.
Der Bundesrat beteuerte in seiner Stellungnahme, dass er die Bestrebungen zur
Sensibilisierung jüngerer Generationen für sämtliche Opfer des Nationalsozialismus
vollumfänglich anerkenne. Er verwies zugleich aber darauf, dass auch viele andere
Länder – bspw. Deutschland, Italien oder die skandinavischen Länder – keinen
expliziten Gedenktag für die Roma- und Sintiopfer pflegten, dieser aber im Rahmen des
internationalen Gedenktages mit allen anderen Opfern zusammen gedenken würden.
Diesen Ansatz verfolge auch die Schweiz. Im Rahmen des jährlichen Gedenkens vom 27.
Januar habe die Schweiz aber auch konkrete und spezifische Aktivitäten zur Ermahnung
der Verfolgung dieser Gruppen durchgeführt und man werde solche Aktivitäten auch
weiterhin durchführen. Über die besondere Notwendigkeit der Bekanntmachung dieser
Kultur und Geschichte sei er sich aber dennoch bewusst, weswegen der Bund im
Rahmen des Aktionsplans „Jenische, Sinti, Roma“ auch Sensibilisierungsprojekte in
Schulen und die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien vorsehe. In ebendiesen
Aktionsplan und dessen Erfolg setzte die Motionärin ihre ganze Hoffnung und bedankte
sich hierfür beim Bundesrat, ehe sie ihren Vorstoss offiziell zurückzog. 67

MOTION
DATUM: 15.03.2018
MELIKE GÖKCE

Medien

Radio und Fernsehen

Nach dem Ständerat überwies auch der Nationalrat eine Motion Simmen (cvp, SO) und
beauftrage damit den Bundesrat, die gesetzlichen Grundlagen für ein
Bildungsfernsehen zu schaffen. Darüber hinaus nahm er einer Motion Suter(fdp, BE) an,
welche denselben Wortlaut aufwies, wie der Vorstoss Simmen - mit dem Zusatz eines
Einbezugs der neuen Kommunikationstechnologien. 68

MOTION
DATUM: 16.06.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Parteien, Verbände und Interessengruppen
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Parteien

Grosse Parteien

In einem Thesenpapier für mehr Wettbewerb, flexibleren Arbeitsmarkt, bessere Bildung
und Massnahmen gegen die Arbeitslosigkeit von Frauen, Jugendlichen und älteren
Arbeitnehmern versuchte die Partei, auf verschiedene Forderungen nach
Revitalisierung des schweizerischen Arbeitsmarktes einzugehen. Die nach der
Ablehnung des EWR-Vertrags eingereichte und vom Nationalrat teilweise überwiesenen
Motion zur Verbesserung der Rahmenbedingungen verlangte Verbesserungen im
Bereich des Bildungs- und Forschungsstandortes Schweiz, die Vermeidung von
Diskriminierungen bezüglich Berufsausübung und Diplomanerkennung innerhalb der
Schweiz, die Beschleunigung von Bewilligungs- und Einspracheverfahren, die schnellere
Erschliessung von Bauland sowie Erleichterungen der Kapitalbeschaffung.
Diskussionslos überwies der Nationalrat auch die zum gleichen Zeitpunkt eingereichten
Motionen der CVP-Fraktion zum Abbau von Marktzutrittsbarrieren sowie zur
Neuausrichtung der Arbeitsmarktpolitik. Eine Motion zur Finanzierung von
Risikokapital für kleine und mittlere Unternehmen wurde als Postulat überwiesen. 69
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